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Öffnungszeiten im Rathaus 
Verwaltung
Mo. bis Mi. 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.00 Uhr
Do. 8.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Fr. 8.00 - 12.00 Uhr

Öffentlicher Defibrillator am Feuerwehrhaus Freystadt, An der Bahn 4 
und am Ärztehaus Freystadt, Berchinger Straße 13

Bücherei im Spitalstadl
Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Do. 16.00 - 18.00 Uhr
So. 10.00 - 12.00 Uhr

Gemeindebücherei Möning
Mi. 15.30 - 16.30 Uhr
So. 10.30 - 11.30 Uhr

Bücherei Sulzkirchen
Do. 16.00 - 17.00 Uhr
So. 09.30 - 10.30 Uhr

MIT AMTLICHEN NACHRICHTEN DER STADTVERWALTUNG FREYSTADT

Nr. 07 | 01. April 2017 | 56. Jahrgang

Verkaufsoffener Sonntag 
                                von 12.00 – 17.00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag 
                                von 12.00 – 17.00 Uhr
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Amtliche Bekanntmachung

Verfahren Jahrsdorf-Sindersdorf - Flurneu-
ordnung und Dorferneuerung (Unterneh-
mensverf.) Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth
Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer 
Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - Flur-
bG, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG)
Bekanntmachung und Ladung

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Jahrsdorf-Sindersdorf 
gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbau-
berechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. 
Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken statt am:
Dienstag, dem 04.04.2017, um 19:30 Uhr,
Ort: Jahrsdorf, Pfarrheim.

Tagesordnung
1.  Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmerge-

meinschaft und des Wahlverfahrens
2.  Neuwahl ehrenamtl. Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besit-
zen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teil-
nehmer an der Neuwahl des Vorstandes beteiligen. Das Amt für 
Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf 
je 7 festgesetzt. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevoll-
mächtigte kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 
14 Personen wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jah-
ren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig.
Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften si-
cherzustellen, wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung 
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RUFNUMMERN DER STADT:

Rathaus - Zentrale 09179 / 94 90-0

Rathaus Fax 09179 / 94 16 20

NEU: Bauhof 09179 / 9490 - 60 

NEU: Kläranlage Freystadt 09179 / 9490 - 70

Klärwärter Weihrich/Meixner/Breinl (Handy) 09179 / 9490-71, 9490-72, 9490-73

Kläranlage Forchheim  09179 / 28 93

Kläranlage Schmellnricht 08469 / 90 50 47

Mehrzweckhalle Freystadt (Hausmeister) 09179 / 94 0 99 -23

NEU: Wasserhaus Freystadt 09179 / 9490 80

Wasserwarte Schimpel/Winter (Handy) 09179 / 9490-81 oder 9490-82

Wasserwart Möninger Gruppe 09179 / 52 04, 0170 / 8069 949

 Wasserwart Stadt Hilpoltstein (H. Waldmüller) 09174 / 9763 96, 0173 / 8 58 06 12

NEU: Bücherei Freystadt 09179 / 9490 - 52

Textbeiträge für das Mitteilungsblatt: Michaela.Fuchs@freystadt.de

ENTSTÖRUNGSDIENSTE Bayernwerk AG (E.ON Bayern AG)

Entstörungsdienst Strom 09 41 / 28 00 33 66
Entstörungsdienst Gas 09 41 / 28 00 33 55
Technischer Kundenservice 
(Mo-Do 7.30 bis 16 Uhr, Fr 7.30 bis 15 Uhr)
Anfragen zu EEG-Anlagen (Photovoltaik)

 
Tel.: 09 41 / 28 00 33 11 
Fax: 09 41 / 28 00 33 12

ENTSTÖRUNGSDIENSTE Main-Donau-Netzgesellschaft (N-ERGIE)
Entstörungsdienst Strom 0180 / 27 13 538 (00.00 – 24.00 Uhr)
Kundenservice 0800 / 27 15 000
Email-Adressen: info@freystadt.de Bauhof: Bauhof@freystadt.org
Kläranlage: awa@freystadt.de Wasserhaus: wv@freystadt.de
Internetadressen www.freystadt.de
buergerservice.freystadt.de spitalstadl.freystadt.de

Mittelfranken für die gruppenmäßige Zusammensetzung des 
Vorstandes bestimmt, dass im Verfahren 
- je 4 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Jahrsdorf
- je 3 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Sindersdorf
vertreten.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. 
Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 
FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemein-
schaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so müssen 
sie von der Wahl ausgeschlossen werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben sich in der Versammlung durch eine schriftliche 
Vollmacht auszuweisen, bei der die Unterschrift des Vollmacht-
gebers öffentlich oder amtlich beglaubigt sein muss. Die amtliche 
Beglaubigung erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Zu beachten 
ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder 
Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch 
wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst 
in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden daher 
zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern 
oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die 
meisten Stimmen erhalten.
Amt für Ländl. Entwicklung Mittelfranken
Ansbach, 07.03.2017 
Pfeiffer, T. Amtsrat 

Friedhofssatzung
Die neue Friedhofssatzung vom 07. März 2017 
finden Sie in der Mitte des Mitteilungsblattes.
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Der 
letzte Weg 
in guten Händen!

Ihre Hilfe im Trauerfall

Schutzendorf, St.-Wolfgang-Str. 8
91171 Greding

Tel.Tel.T : 0 84 63 / 7 60
Ein Anruf genügt, und wir erledigen 
alles für Sie - Überfüh

uf ge
alles für Sie - Überfüh

uf ge ügt, und wir e
alles für Sie - Überfüh

ügt, und wir e
rungen von und 

nach allen Orten.

seit über 

30 Jahren!

Am Weiher 9  |  92342 Freystadt / Mörsdorf
Telefon: 09179. 9494-0  |  www.gruber-die-badgestalter.de

Mit uns können
Sie rechnen!

DB-Gruber-AZ_90x60_Mit-uns-20140108.indd   1 10.01.14   13:31

   Jetzt Termin vereinbaren:

Lindenweg 33

92342 Freystadt 

Tel.: 09179-963575

www.automobile-uenal.de

  professionelle Unfallinstandsetzung
  Kasko-Haftpflichtschäden

  Abrechnung direkt mit Ihrer Versicherung
  Leihfahrzeuge

M E I S T E R B E T R I E B

Holzkohlegrill HABANERO

nur: 74,99 €

Gasgrill „Barbecue of 
the Champion“

Grillläche ca. 65 x 44 cm
inkl. Schutzhülle und Grillplatte

599,00 €

Schick Baustoffgroßhandel Baumarkt GmbH&Co.
Am Mühlbach 11 - 92342 Freystadt - Telefon (0 91 79) 94 44-22 - www.bau-schick.de
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Zum 84. Geburtstag
Kunigunda Schrafl, Sulzkirchen, Lindenstr. 15 (10.04.)

Zum 86. Geburtstag
Margarethe Walter, Michelbach 11 (03.04.)

Zum 87. Geburtstag
Margaretha Großbeck, Mörsdorf, Kohlergasse 11 (05.04.)
Leo Klebl, Thundorf 119 (13.04.)

Zum 91. Geburtstag
Rosina Habiger, Freystadt, Lindenweg 3 (03.04.)

Zum 93. Geburtstag
Helga Scheibe, Freystadt, Lindenweg 3 (04.04.)

Zum 97. Geburtstag
Anna Kleinöder, Sulzkirchen, Etzweg 4 (08.04.)

Goldene Hochzeit (50-jähriges Ehejubiläum)
Barbara und Fritz Weglöhner, Oberndorf D 12 (08.04.)

Aufhebung der Aufstallung von Geflügel
Die mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Neumarkt 
verfügte landkreisweite Aufstallungspflicht von Geflügel wird 
aufgehoben.
Von dieser Allgemeinverfügung bleibt die „Verordnung über be-
sondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen“ (Dring-
lichkeitsverordnung des BMEL) unberührt. Sie ist bis zum 
20.05.2017 gültig. Die Geflügelhalter sind nach wie vor verpflich-
tet, die strikten Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Somit ist 
mit Anpassung der Maßnahmen weiterhin ein Höchstmaß an Si-
cherheit geboten. 

Ostermarkt in Freystadt
mit verkaufsoffenem Sonntag
Am Sonntag, den 09. April 2017, findet in Freystadt der tradi-
tionelle Ostermarkt statt. Die Marktkaufleute öffnen ihre Ver-
kaufsstände bereits um 08.00 Uhr und bieten wieder ein weit 
gefächertes und umfangreiches Warensortiment, abgestimmt 
auf die österliche Jahreszeit, an.
Für den verkaufsoffenen Sonntag, der ebenfalls an diesem 
Markttag stattfindet, gilt eine genehmigte Ladenöffnungszeit von 
12.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Fußgängerzone beim Ostermarkt 
Der obere Marktplatz ist am Sonntag, den 09. April, anlässlich des 
Ostermarktes für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für die Markt-
besucher entsteht damit wieder eine weitläufige Fußgängerzone. 
Die Anlieger am Marktplatz werden gebeten, alle Fahrzeuge au-
ßerhalb des Marktplatzes zu parken, um ausreichend Platz für 
die zahlreichen Fieranten zur Verfügung zu haben. 

Kunst im Turm in Freystadt
– Ausstellung im oberen Torturm
Zur Frühjahrsausstellung 2017 hat die Stadt Freystadt Herrn 
Matthias Schlüter und Herrn Helmut Wolf aus Regensburg ein-
geladen. Die Ausstellung steht unter dem Motto „Bier, Malerei 
und Skulptur“.

Gemeindliche Hinweise
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 15.04.2017. Abga-
beschluss ist Donnerstag, 06.04.2017, 12 Uhr.
Textbeiträge für das Mitteilungsblatt: michaela.fuchs@freystadt.de. 
Abgabe für Privatanzeigen wenn möglich nur Mittwoch und 
Donnerstag. Bei Bedarf behält sich der Herausgeber Kürzungen 
der eingereichten Beiträge und die Auswahl der Fotos vor.

Verein der Freunde des
Franziskanerklosters Freystadt e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am Sonntag, 23. April 2017, um 19.00 Uhr im Refektorium des 
Franziskanerklosters Freystadt

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen der Vorstandschaft
7. Klostergarten
    - Vorstellung der Planungen
    - Beschluss über finanzielle Beteiligung
8. Verschiedenes
An alle Mitglieder ergeht hierzu herzliche Einladung.

Sitzung des Stadtrats
Am Donnerstag, den 06. April.2017, findet um 19.00 Uhr in der 
Aula der Martinischule Freystadt, Allersberger Str. 11, die 36. 
Sitzung des Stadtrats statt.
Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger sind zu dieser 
Sitzung herzlich eingeladen.

Stadtverwaltung geschlossen
Das Einwohnermeldeamt ist aufgrund von Daten- und Program-
mumstellungen vom 21.04. bis 26.04.2017 komplett geschlossen 
und nicht zu erreichen. Wir bitten um Verständnis.

Wir gratulieren:

Zum 70. Geburtstag
Martha Auhuber, Obernricht 10 (09.04.)
Ludwig Brandl, Thannhausen, Hofmark 2 (12.04.)

Zum 75. Geburtstag
Richard Deß, Möning, Seligenportener Str. 26 (06.04.)
Gerbald Köhl, Rohr 36 (10.04.)

Zum 81. Geburtstag
Erwin Jezek, Sulzkirchen, Lindenstr. 7 (06.04.)

Zum 82. Geburtstag
Heinrich Weichselbaum, Sulzkirchen, Hauptstr. 22 (04.04.)
Zäzilie Nagengast, Freystadt, Allersberger Str. 10 (11.04.)
Karl Brandl, Möning, Bergstr. 15 (13.04.)
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Matthias Schlüter absolvierte ein Studium der freien Malerei 
und Grafik an der Hochschule der Künste in Berlin. Seit 1980 ist 
er freischaffender Künstler. Nach einem Kunstpreis der Sparkas-
se Ingolstadt erhält er 1992 den Kunstpreis der Stadt Ingolstadt. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Malerei. Die Techniken sind 
Acryl auf Nessel oder Mischtechnik auf Papier. Zudem gibt es 
Projekte und Kunst im öffentlichen Raum. Aus den unterschied-
lichsten Materialien entstehen Stelen und Figuren, sowohl 
realistisch als auch verfremdet. Es gibt Stühle, schmale Räum-
lichkeiten, Koffer, diese sind Umsetzungen der Realität, oftmals 
spöttisch oder kritisch und bis 1,80 Meter schmal in die Länge 
gezogen. Seit 1995 hat er sein Atelier in Regensburg.

Helmut Wolf ist in Nittenau geboren. Er absolvierte eine mehr-
jährige Ausbildung zum Holzbildhauer und übte lange Zeit die 
Tätigkeit als Restaurator aus. Seine Werke umfassen Skulp-
turen, Bronzen, Grafiken und Kunst im öffentlichen Raum. Seit 
1999 Mitglied im Berufsverband bildender Künstler. Seit 2005 
Atelier in Beratzhausen.

Die Vernissage im oberen Torturm findet am Freitag, 05. Mai 
2017 um 20.00 Uhr statt. Hierzu sind alle Kunstinteressierten 
herzlich eingeladen. Weitere Öffnungszeiten: Sa. 06.05. (14.00 - 
18.00 Uhr), So. 07.05. - Walburgimarkt (10.00 -.18.00 Uhr), Sa. 
13.05. und So. 14.05. (jeweils 14.00 – 18.00 Uhr). 

Spitalstadl Freystadt

Irish Folk im Spitalstadl mit den „Teetotallers“ am 08.04.2017

Hinter diesem Namen, welcher eigentlich „Abstinenzler“ bedeu-
tet, verbergen sich fünf Musiker/innen aus dem Raum Neumarkt, 
die ihrer Liebe zur irischen Musik singend, und der Liebe zum 
Whiskey nur pur, unter Abstinenz des Wassers, frönen. 
Jigs, Reels, Polkas, Drinking Songs, Balladen, amüsante Ge-
schichten und ein gewisser Hang zum Depressiven (wurde doch 
angeblich der Ire früher schon mit Heimweh geboren) machen 
das Repertoire der Teetotallers aus. 
Auf der Bühne: Brigitte Gradl, Uwe Zapala, Madeleine Made-
heim, Pit Petritzky und Christa Petritzky www.teetotallers.de
Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. VVK 10 €, AK 12 € - Freie Platzwahl
Kartenverkauf und Geschenkgutscheine unter www.spitalstadl.
freystadt.de, Stadtverwaltung Freystadt Tel. 09179/9490-12, 
Cafe Beck 09179/95917

AOM – Radl- und Wanderkalender
Die zehn Kommunen des Aktionsbündnisses Oberpfalz-Mit-
telfranken (AOM) präsentierten im Rahmen der Freizeitmesse 
Nürnberg den Radwanderkalender 2017. Das Aktionsbündnis 
Oberpfalz Mittelfranken (AOM) ist ein Zusammenschluss von 10 
Kommunen aus den Landkreisen Neumarkt i.d.OPf., Nürnberger 
Land und Roth und will damit die Region zwischen dem Rothsee 
im Westen und dem Albtrauf im Osten, welcher Teil des baye-
rischen Juras ist, touristisch in den Blickpunkt rücken. Fachlich 
begleitet und gefördert wird es vom Amt für Ländliche Entwick-
lung Oberpfalz.

Von Mai bis Oktober 2017 lassen die neun geführten Rundtouren 
keine Wünsche offen für alle sattelfesten Hobbyradler und Wan-
derbegeisterte. 
Die Wander-Tour für Freystadt findet am 03. September statt. 
Die Tourführung übernimmt 1. Bürgermeister Alexander Dorr. Bei 
der Burggriesbacher Runde wird zunächst der Ortsfriedhof mit 
seinen Grabanlagen besichtigt, bevor die Wanderung über ein-
same Waldwege und einen Teil der „Frankenwegs“ zur Kläranla-
ge in Schmellnricht führt, welche ihre Tore öffnet.
Der Kalender ist ab sofort bei den Gemeindeverwaltungen und 
beim Tourismusbüro des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. erhältlich. 

Bücherei Freystadt im Spitalstadl
Neue Bücher – neue Zeitschriften
Die Befragung unserer jungen Leser hat ergeben, dass sie am 
liebsten „Galileo“, „Frag doch mal die Maus“ und „ Die 3 ??? Kids“ 
lesen würden. Also werden diese drei Zeitschriften so schnell wie 
möglich gekauft und eingestellt. Zusammen mit GEOLino, das 
wir schon lange im Programm haben können wir den Kindern 
dann vier eigene Zeitschriften anbieten. Da sollte doch für jeden 
Geschmack etwas dabei sein. Übrigens werden die Gimmicks, 
die auf jeder Zeitschrift kleben an die fleißigsten Leser unter den 
Kindern verteilt.
Für diese Zeitschriften werden noch Sponsoren gesucht, 
die ein Abonnement für jeweils ein Jahr übernehmen. Die 
Kosten betragen zwischen 25.- und 50.- Euro pro Jahr.
Außerdem gibt es wieder viele neue Bücher für alle Altersklas-
sen wie z. B.Fitzek „Das Paket“, v.Hirschhausen „Wunder wir-
ken Wunder“, Ferrante „ Die Geschichte eines neuen Namens“, 
„Aber bitte mit Butter“, für Jugendliche: „Nerve, das Spiel ist aus, 
wenn wir es sagen“, „All the strangest things are true“, „Endgame 
die Auserwählten“ und „Zeitenzauber“. Für Mädchen gibt es drei 
Bände von „Lilly“, 2 Bände „Beste Freundin - Blöde Kuh“, „Emily 
total vernetzt“ und „Emily total verrückt“ und der achte Band von 
„Die Schule der magischen Tiere“, sowie „Tiefsee-Agenten“.

Foto: Reinhard Mederer
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Karpfen und Forellen
am Karfreitag den 14.04.2017 ab 11 Uhr

im Sportheim Forchheim
Fische gerne auch zum Abholen. 

Reservierung und  
Abholung nur  

auf  Vorbestellung.

Freundlichst lädt ein 
Fam. Beckenbauer/Leikam (Tel. 09179/5192 oder 1803)

Besuchen Sie uns auf dem Ostermarkt
Wie üblich � nden Sie uns auf dem Ostermarkt 

am 09.04.2017 gegenüber der Sparkasse.

Unsere Ö� nungszeiten: 
Dienstag: 16.00–19.00 Uhr 
 (Sommerzeit)
Samstag: 6.30–12.00 Uhr
www.manuelas-backstube.de

Ho� aden mit Direktvermarktung

Manuela & Bernhard � umann  ·  Tel.: 0 9179/ 90 75 4 
Schulweg 1 (Zufahrt gegenüber Kirche)  ·  92342 Freystadt/Forchheim

Schulw
eg

Mecken-
hausener Str.

Sulzkirche-
ner Straße

Ho� aden

Alle Angebote lieferbar in den Stärken +/-6 cyl 2,0

Naturheilpraxis Alexandra Bruckner
Heilpraktikerin und Entspannungstherapeutin

· Koreanische Handakupunktur
· Kinderakupunktur (ohne Nadeln)
· Autogenes Training
· Progressive Muskelentspannung
· Taiji-Qigong
· Therapie mit Solunate
· Therapie nach Dorn und Breuß
· Neuraltherapie
· Fußzonenmassage
· Ganzheitliche Ernährungsberatung

Ohausen 4  ·  92342 Freystadt  ·  Tel.: 0 91 79 - 96 574 67

.de

Am Freibad 1  ·  92342 Freystadt  ·  Tel.: 0 91 79 / 94 61 38
Mobil: 0151 / 12 75 23 30  ·  info@metallbauklinger.de

Aluminium / Edelstahl

Pulverbeschichtung

Überdachungen  ·  Balkone

Stahlbau  ·  Treppen

Am Mühlbach 2 · 92342 Freystadt ·  Telefon 09179/5115

Für die Patienten sind auch weiterhin 
folgende Fahrten KOSTENLOS:

 zur Dialyse
 zur Chemo-/Strahlentherapie
 zu ambulanten Operationen z.B. Augenoperationen

 zur Reha-/Kur

Krankenfahrten Harrer

Alle Fahrten bei Arbeitsunfällen/Wege-
unfällen über Berufsgenossenschaft sind 
ebenfalls kostenlos.



8 Mitteilungsblatt der Stadt Freystadt - 07/2017

Die Bücherei hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet:
So von 10 – 12 Uhr, Di von 17 – 18 Uhr und Do von 16 – 18 Uhr.
Unsere Telefonnummer für Fragen oder Verlängerungen: 
09179/9490-52.
Das Team der Bücherei freut sich auf Ihren Besuch

Neues von der Flüchtlingshilfe Freystadt
Das Team der Kleiderkammer bittet um gut erhaltene, saubere 
Frühjahrs- und Sommerkleidung für Erwachsene und Kinder, 
Schuhe, Nachtwäsche, Bettwäsche und Haushaltsartikel (Ge-
schirr, Schüsseln, Besteck, Töpfe usw.). Annahme ab 06. April 
jeweils Donnerstag von 16 – 18 Uhr in der alten Raiffeisen-La-
gerhalle in der Neumarkter Str. 3 in Freystadt. 
Für eine neu bezogene Wohnung suchen wir Einrichtungsge-
genstände. Angebote bitte an Peter Kugler, Tel. 0171 / 707 2089.

Nächster Spiele-Nachmittag ist am Sonntag, den 16.04.2017, 
ab 15 Uhr im ehem. KIK-Gebäude, Berchinger Str. 35 in Frey-
stadt. Jeder, der mitspielen will, ist herzlich willkommen. Petra 
Gerlich freut sich auf viele Teilnehmer und ist für Infos unter der 
Tel-Nr. 0160 / 881 5219 zu erreichen. 

Problemmüllsammlung
Am Samstag, den 29.04.2017, findet von 08.00 – 10.00 Uhr im 
Bauhof Freystadt, Viscardistr. 10, eine Problemmüllsammlung 
statt. Das Giftmobil steht nur zu dieser Zeit im Bauhof. Anliefe-
rungen vorher oder nachher sind nicht möglich.

Biomüllabfuhr 
Feiertagsverschiebung:
Freitag, 14.04.2017 auf Donnerstag, 13.04. vorverlegt.

VHS Freystadt
Schnupperstunde - deepWORK 
Dienstag 18. April, 19 Uhr im VHS Aktiv-Zentrum in Freystadt
deepWORK ist Wechselspiel von Yin & Yang und zwischen Cardio- 
und Kraftintervallen. Geeignet für Männer und Frauen.
Anmeldung direkt bei der Trainerin Gisela Herzog 09179/941277

Schule aktuell

Martinischule Freystadt
Martini-Schüler verbringen ein erlebnisreiches Skilager

Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen starteten am 6. 
März von Freystadt aus nach Lenggries zu ihrer Winterfreizeit. 
Untergebracht waren Schüler und Lehrer in der Jugendherberge 
und Ski gelaufen wurde am Brauneck. Bereits am Montagvor-
mittag wurden alle Schüler mit Skiern ausgestattet, so dass es 
gleich mit dem Üben losgehen konnte. Während sich die Ski-
anfänger mit den ersten Geh- und Gleitübungen, angefangen 
mit „Rollerfahren“, „Quersteigen“, „Grätenschritt“ bis hin zum er-
sten „Hütchen fahren“ mit den Skiern vertraut machten, zogen 
die Schüler der Gruppe der „Nicht-Skifahrer“ ihren Schlitten den 
Berg hinauf und hatten eine riesen „Gaudi“ beim Herunterfahren. 
Am Dienstag lernten die Skifahrer bereits das Liftfahren und 
schon bald „kurvten“ alle mehr oder weniger sicher den Berg he-
runter. Die Gruppe der „Nicht-Skifahrer“ fuhren mit der Gondel 
zum Schnee-Schuh-Wandern auf das Brauneck hinauf. Am Mitt-
woch ging es mit der Gruppe der Wintersportler zum Langlaufen.
Abends gab es nach einem leckeren Essen immer ein Pro-
gramm. So wurden neben dem Erlernen von FIS-Regeln, ein 
Tischtennisturnier, ein „Dalli-Klick-Wettbewerb“, das „Geheime 
Geräusch“ und andere Gesellschaftsspiele durchgeführt. 
Der letzte Tag fiel aufgrund des heftigen Regens sprichwörtlich 
ins Wasser. Eine Regenwanderung mit anschließendem Besuch 
des Erlebnisbades war eine gelungene Alternative zum Skifah-
ren, bevor das Skilager mit einem abwechslungsreichen Ab-
schlussabend endete. 

Schüler besuchen das Germanische Nationalmuseum
Eine ganz besondere Geschichtsstunde erlebten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 8a und G 8 und ihre Lehrer Herr 
Hans-Peter Maier und Frau Ulrike Hermberg im Germanischen 
Nationalmuseum. Bei einer Führung durch die Sonderausstel-
lung zu Kaiser Karl IV erfuhren sie viel Interessantes über Karl 
IV und sein Verhältnis zu Nürnberg. Als Belohnung für ihre Auf-
merksamkeit durften sie sich anschließend bei einem kleinen 
Stadtbummel entspannen.

Schulen werden mit Umweltpreisen ausgezeichnet
Preisgelder in Höhe von insgesamt 3600 € erhielten Grund- und 
Mittelschulen des Landkreises Neumarkt, u. a. auch die Martini-
Schule Freystadt. In seiner Ansprache betonte Landrat Willibald 
Gailler, dass der im Jahre 1994 eingeführte Umweltpreis bereits 
ein Selbstläufer geworden ist.
Schulleiterin Christine Gottschalk, die bei der Preisverleihung an 
der Schule Burggriesbach teilnahm, bedankte sich bei den ver-
antwortlichen Schülern und Lehrern und hob insbesondere das 
schon jahrelange Engagement des mittlerweile pensionierten 
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Wirtshaus „Zum Löwen“

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag - Samstag

11.00 - 14.30 Uhr
17.00 - 22.00 Uhr

Sonntag
10.00 - 22.00 Uhr

ab 11.00 Uhr warme Küche
nachmittags Kaffee und hausgemachter Kuchen

Montag Ruhetag

Reservierungen unter Tel.: 09179 / 55 07 
Alle Speisen auch zum Mitnehmen!

„Olymp“

MEHR POWER FÜR IHRE IT? 
WIR HABEN DIE LÖSUNG!

Für Privatpersonen!
Für Unternehmen!

Für Sie!

Mehr Informationen unter
www.schwarz.de

Find us on 
Facebook

Altenhofweg 2a | 92318 Neumarkt  | PC-Shop geöffnet Mo - Do 8:00 - 17:30 | Fr 8:00 - 17:00 

Jetzt direkt Kontakt aufnehmen
09181 - 48 55 0

Öffnungszeiten: Mo. u. Mi. 10 - 13 Uhr, Di. u. Fr. 15 - 18 Uhr, Do. 9 - 12 Uhr, Sa. 10 - 12 Uhr

Frettenshofen 15a  ·  92342 Freystadt  ·  Tel. 09179/5557  ·  Fax 5508  ·  E-Mail: der_buchladen@gmx.net

Öffnungzeiten: Mo. u. Mi. 10 - 13 Uhr, 
Di. u. Fr. 15 - 18 Uhr, Do. 9- 12 Uhr, Sa. 10 - 12 Uhr

Frettenshofen 15a
92342 Freystadt
Tel. 0 9179/5557
Fax 0 9179/5508
der_buchladen@gmx.net

Öffnungszeiten: Mo. u. Mi. 10 - 13 Uhr, Di. u. Fr. 15 - 18 Uhr, Do. 9 - 12 Uhr, Sa. 10 - 12 Uhr

Frettenshofen 15a  ·  92342 Freystadt  ·  Tel. 09179/5557  ·  Fax 5508  ·  E-Mail: der_buchladen@gmx.netOstern steht vor der Tür!

Geschenke zur Erstkommunion

Bücher und kleine Geschenke 
für das Osternest.

Lehrers Richard Weißmüller im Bereich der Umwelterziehung 
hervor. Dieser hätte federführend über viele Jahre hinweg ver-
schiedenste Umweltaktionen initiiert und häufig auch die Eltern 
mit einbezogen. Die Schülerinnen und Schüler der Möninger 
Grundschule punkteten heuer neben vielen anderen Umweltak-
tionen insbesondere mit einer Öko-Rallye. Bei der Vorstellung 
und Präsentation begeisterten die Schüler die Anwesenden mit 
einem passenden Gedicht.

Kindergärten

Kindertagesstätte Freystadt

Fasching in der Kindertagesstätte
„Im Märchenwald“, lautete das diesjährige Faschingsthema 
am unsinnigen Donnerstag. In den einzelnen Gruppen waren 
Froschkönige, Zwerge, Prinzessinnen, Rapunzel, Könige, Ritter 
und noch viele andere unterwegs, um Fasching zu feiern. 
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Nachdem sich alle an einem reichhaltigen und leckeren Buffet 
gestärkt hatten, folgten Polonaisen durch das Haus sowie Spiele 
und Tänze. Am Freitag kamen alle Kinder mit einem Schlafan-
zug in die Kindertagesstätte, hier erwartete den Kindern in der 
Turnhalle ein „Märchenkino“, wir schauten alle gespannt „Frau 
Holle“ oder der „Wolf und die sieben Geißlein“ aus der Augsbur-
ger Puppenkiste an.

„Endlich ist der Frühling da“
Alle Kinder freuen sich, „endlich ist der Frühling da“. Auch dieses 
Thema und das bevorstehende Osterfest begleitet uns nun in die-
sen Wochen. Wir genießen die ersten Frühlingswochen und Son-
nenstrahlen in der Natur. Wir besuchen Spielplätze oder machen 
Spaziergänge in die Natur oder spielen ausgelassen im Garten.

Kirchliche Nachrichten

Nachrichten der kath. Pfarreien Freystadt, 
Thannhausen, Sondersfeld und Mörsdorf
Tel. 09179 / 90 266 - Fax: 09179 / 90 254
www.kirche-freystadt.de - freystadt@bistum-eichstaett.de 

Die Gottesdienstordnung finden Sie im aktuellen Pfarrbrief 
oder auf der Internetseite der Pfarrei.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro:
Montag: 9:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag: 9:00 bis 12:00 Uhr
Sprechstunde Pater Amadeus: mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr

Frühschichten in der Fastenzeit
Mit neuem Schwung in den Frühling! „Lasst die Wüste blühen.“ 
So lautet der rote Faden in dieser neuen Frühschichtreihe 2017. 
Herzlich willkommen sind neue und alte Interessenten aus der 
Stadt und den umliegenden Pfarreien. 
Im Anschluss an das gestaltete Morgengebet mit Bildern, Texten 
und Musik wird gemeinsam gefrühstückt. Termin ist jeden Mon-
tag der Fastenzeit um 5.15 Uhr im Kloster, (Kultursaal/Seitenein-
gang). Letzte Termine, 3. April und 10. April.

Verkaufsaktion der Firmlinge am Marktplatz
Am nächsten verkaufs-offenen Sonntag (Palmsonntag, 9. April) 
werden auch die dies-jährigen Firmlinge mit ihren „Bauchläden“ 
unterwegs sein. Sie verkaufen selbst hergestellte Artikel zugun-
sten einer Sozialaktion. Wir bitten um Beachtung. 

Krankenkommunion vor Ostern
Ältere und kranke Gemeindeangehörige, die vor Ostern einen 
Besuch wünschen, können sich gerne im Pfarrbüro (Tel:90266) 
melden. Auf Wunsch wird der Besuch auch verbunden mit der 
Feier der Krankensalbung und Beichte. Es besteht auch die 
Möglichkeit zum regelmäßigen Empfang der Krankenkommuni-
on am Herz-Jesu-Freitag /erster Freitag im Monat.

Ökumenischer Kreuzweg und „Emmausweg“
Am Palmsonntag ist um 18.00 Uhr der traditionelle ökumenische 
Kreuzweg durch unsere Stadt. Evangelische und katholische 
Christen stimmen sich mit aktuellen Texten ein auf die Leidens-
woche. Herzliche Einladung an Jung und Alt. Treffpunkt Pfarrkir-
che Freystadt. Schon jetzt weisen wir auch auf den gemeinsamen 
„Emmausgang“ am Ostermontag von Freystadt nach Sulzkir-
chen hin. Ein gestalteter Weg mit Andacht von der Pfarrkirche 
zur St. Georgkirche in Sulzkirchen. Anschließend „Agape“ mit 
Imbiss im Pfarrheim Sulzkirchen. Alle sind willkommen.

Gedenkgottesdienst am 19. April
Für alle Verstorbenen der letzten drei Jahre des Monats April 
ist am Mittwoch, den 19. April um 18.00 Uhr ein Gedenkgottes-
dienst in der Pfarrkirche. Ab Januar dieses Jahres ist dieser Ge-
denkgottesdienst einmal im Monat immer für die Verstorbenen 
der vergangenen drei Jahre angedacht.

Familiengottesdienste
Zu Ostern finden in den einzelnen Pfarrorten Familiengottes-
dienste statt. In Freystadt am Ostersonntag um 10.30 Uhr und 
Mörsdorf um 9.00 Uhr, in Thannhausen am Ostermontag um 
10.00..Uhr. Am Karfreitag ist in der Pfarrkirche um 10.30 Uhr ein 
Kinder- und Familienkreuzweg für alle Gemeinden. Die Opfer-
kästchen der Kinder können zum Kinderkreuzweg oder zu den 
Ostergottesdiensten mitgebracht werden. 

Novene zur Vorbereitung auf das Fest
der Göttlichen Barmherzigkeit
Einladung zum gemeinsamen Beten der Novene:
am Karfreitag, den 14. April
um 18.00 Uhr in der Wallfahrtskirche
am Karsamstag, den 15. April und Samstag, den 22. April
um 15.00 Uhr in der Wallfahrtskirche
am Ostersonntag, den 16. April
um 15.00 Uhr in der Wallfahrtskirche: Feierliche Osterandacht 
mit der Novene.
Vom 17. April bis 21. April täglich
um 15.00 Uhr in der Klosterkapelle
23. April um 15.00 Uhr in der Wallfahrtskirche:
Feierliche Andacht zum Fest der Göttlichen Barmherzigkeit.
Ich lade alle herzlich, insbesondere auch die Kinder und die Ju-
gendlichen, zum Mitbeten ein.
P. Bartimäus OFM

Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 
2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt 
die Stadt Freystadt folgende Satzung:

Satzung: Inhaltsübersicht

Teil I - Allgemeine Vorschriften
§ 1 Gegenstand der Satzung
§ 2 Friedhofszweck 
§ 3 Friedhofsverwaltung
§ 4 Bestattungsanspruch
§ 5 Benutzungszwang
§ 6 Schließung und Entwidmung

Teil II - Ordnungsvorschriften
§ 7 Öffnungszeiten
§ 8 Verhalten auf dem Friedhof
§ 9 Verrichtung innerhalb der Friedhöfe
§ 10 Gewerbetreibende

Teil III - Grabstätten, Grabrechte und Ruhefristen
§ 11 Grabarten
§ 12 Einzelgräber
§ 13 Familiengräber
§ 14 Kindergräber
§ 15 Urnenerdgräber
§ 16 Urnennischen in Urnenstelen
§ 17 Urnenerdgräber im Urnenhain
§ 18 Muslimische Gräber
§ 19 Größe der Gräber
§ 20 Eigentumsverhältnisse
§ 21 Grabrecht
§ 22 Dauer des Nutzungsrechts
§ 23 Übertragung von Nutzungsrechten
§ 24 Erlöschen des Nutzungsrechts, Grabaufgabe
§ 25 Widerruf, Beschränkung des Grabrechts
§ 26 Abräumpflicht
§ 27 Neubelegung
§ 28 Ruhefristen

Teil IV - Pflege der Grabstätten – Errichtung von Grabmälern
§ 29 Gestaltungsgrundsätze, Einordnungsgebot
§ 30 Pflege und Instandhaltung der Gräber
§ 31 Gärtnerische Gestaltung der Gräber (Bepflanzung)
§ 32 Unzulässiger Grabschmuck
§ 33 Gestaltung außerhalb der Grabbeete
§ 34 Pflegearme Grabstätten
§ 35 Erlaubnispflicht für Grabmäler und Einfriedungen
§ 35 a Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit
§ 36 Fundamentierung und Befestigung
§ 37 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen
§ 38 Größe der Grabdenkmäler und Einfassungen
§ 39 Gestaltungsvorschriften

Teil V - Die Leichenhäuser
§ 40 Benutzung der Leichenhäuser
§ 41 Leichenhausbenutzungszwang
§ 42 Leichentransport

Teil VI - Bestattungsvorschriften
§ 43 Allgemeines
§ 44 Friedhofs- und Bestattungspersonal
§ 45 Beerdigung
§ 46 Voraussetzung der Bestattung
§ 47 Beschaffenheit von Särgen
§ 48 Exhumierung und Umbettung

Teil VII - Schlussbestimmungen
§ 49 Ersatzvornahme
§ 50 Gebühren
§ 51 Haftungsausschluss
§ 52 Zuwiderhandlungen
§ 53 Inkrafttreten 

Teil I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gegenstand der Satzung
(1) Die Stadt Freystadt errichtet und unterhält die folgenden 
Einrichtungen für das Bestattungswesen als öffentliche Ein-
richtungen. 
a) die stadteigenen oder von der Stadt verwalteten Friedhöfe,
b) die stadteigenen Leichenhäuser,
c) die Leichentransportmittel,
d) die Leichenkühlzelle und Leichenkühlvitrine.

(2) Zu den städtischen Bestattungseinrichtungen gehören:
1. der Friedhof in Freystadt
2. der Friedhof in Großberghausen
3. der Friedhof in Möning
4. der Friedhof in Mörsdorf
5. der Friedhof in Rohr
6. der Friedhof in Sondersfeld
7. der Friedhof in Thannhausen
8. der Friedhof in Thundorf
9. der Friedhof in Forchheim
10.  der Friedhof in Burggriesbach
11. die in den Friedhöfen 1 - 10 gehörenden Leichenhäuser
12. das Leichenhaus in Sulzkirchen
13. die in den Friedhöfen und Leichenhäusern bereitgehaltenen  
 Leichentransportmittel
14. die im Leichenhaus Freystadtbereitgehaltene Leichenkühl- 
 zelle und Leichenkühlvitrine.

§ 2 Friedhofszweck
Die Friedhöfe sind als öffentliche Einrichtung i.S.d. Art. 21 GO 
begrünte Landschaftsanlagen und Beisetzungsstätten der 
Stadt Freystadt, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte 
und der Pflege ihres Andenkens gewidmet sind.
Die zugehörigen Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung 
von Leichen bis zu ihrer Bestattung oder Überführung, sofern 
diese nicht unmittelbar nach der Einsargung erfolgt. Die Trau-
erhallen dienen der Abhaltung von Trauerfeiern anlässlich der 
Bestattung.

§ 3 Friedhofsverwaltung
Die Friedhöfe werden von der Stadt Freystadt verwaltet und 
beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von der Stadt Freystadt 
so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit 
wem jedes Grab belegt wurde, wer der Nutzungsberechtigte ist 
und für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht erworben wurde.

§ 4 Bestattungsanspruch
(1) Auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt werden beigesetzt
a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt  
 Freystadt waren,
b) die Verstorbenen, die in auswärtigen Anstalten (z.B. Altenheim,  
 Krankenhaus) Aufnahme gefunden haben, ihren Wohnsitz je 
 doch früher in der Stadt Freystadt hatten,
c) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungs- 
 fähigen Grab besitzen, und ihre Familienangehörigen (§ 1  
 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV),
d) die im Gemeindegebiet oder in einem angrenzenden ge- 
 meindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot aufgefundenen,  
 wenn eine ordnungsgemäße Bestattung anderweitig nicht  
 sichergestellt ist,
e) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG. 
(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten  
 Personen bedarf auf Antrag der besonderen Erlaubnis  
 der Stadt Freystadt im Einzelfall.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung einer bestimmten Grab- 
 stätte besteht nicht.

§ 5 Benutzungszwang
(1) Das Recht und die Pflicht zur Benutzung (Inanspruchnah-
me) der einzelnen Bestattungseinrichtungen bestimmen sich 
nach Maßgabe dieser Satzung. 
(2) Der Benutzungszwang gilt nicht für Verstorbene, die in den 
kirchlichen Friedhöfen im Gemeindebereich beigesetzt werden.

§ 6 Schließung und Entwidmung
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können 
im öffentlichen Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder 
entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglichkeit 
weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung 
verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestat-
tungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so wer-
den keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die 
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen.
(3) Die Stadt Freystadt kann die Schließung verfügen, wenn 
keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen, durch Einigung 
mit den Nutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufge-
hoben worden sind. Die Stadt Freystadt kann die Entwidmung 
verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen 
und alle Ruhefristen abgelaufen sind.
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrech-

te im Einvernehmen mit dem Berechtigten abgelöst werden 
sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser 
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne 
Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG.

Teil II  
Ordnungsvorschriften

§ 7 Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet.
(2) Aus besonderem Anlass (z.B. Exhumierung und Umbet-
tungen § 48) können die Friedhöfe für alle gesperrt oder der 
Friedhofsbesuch auf bestimmt Personen beschränkt werden.

§ 8 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Wür-
de des Ortes entsprechend zu verhalten.
(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur 
in Begleitung Erwachsender gestattet.
(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besu-
cher Folge zu leisten. 
Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,
a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde,
b) zu rauchen und zu lärmen,
c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art, insbe-
sondere auch mit Fahrrädern zu befahren. Kinderwagen, Roll-
stühle und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kin-
dern, Kranken und Behinderten sind hiervon ausgenommen. 
d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen 
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen,
g) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an 
den hierfür vorgesehenen Plätzen,
h) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberech-
tigt zu betreten und/oder zu beschädigen,
i) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. 
Konservendosen, Plastik- und Glasflaschen sowie ähnliche 
Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzustellen oder 
solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren,
j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
störende Arbeiten auszuführen,
k) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von fremden Grabstätten 
und insbesondere Grabmalen ohne Zustimmung des Benut-
zungsberechtigten zu erstellen, zu verwerten und zu verbrei-
ten (z.B. Internet), außer zu privaten Zwecken.
(4) Die Stadt Freystadt kann von den Verboten auf Antrag Aus-
nahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(5) Totengedenkfeiern sind der Stadt Freystadt spätestens 
zwei Werktage vorher anzuzeigen und bedürfen der Erlaubnis.

§ 9 Verrichtungen innerhalb der Friedhöfe
Abgesehen von rein kirchlichen oder entsprechenden Diens-
ten sowie von musikalischen Darbietungen werden alle im 
Zusammenhang mit Bestattungen oder Umbettungen erfor-
derlich werdenden Verrichtungen innerhalb der Friedhöfe nur 
von Bestattern durchgeführt.

§ 10 Gewerbetreibende
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Ge-
werbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen 
der vorherigen Erlaubnis durch die Stadt Freystadt.
(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die
a. in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-
lässig sind,
b. selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und
c. eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachwei-
sen können.
(3) Die Zulassung ist schriftlich bei der Stadt Freystadt für eine 
einmalige Tätigkeit oder jährlich zu beantragen. Die Gewerbe-
treibenden erhalten einen kostenpflichtigen Erlaubnisschein. 
Der Erlaubnisschein berechtigt zur Vornahme der Arbeiten.
(4) Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben auf Verlagen 
dem Friedhofspersonal den Erlaubnisschein vorzuzeigen.
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 
beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 

Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung) vom 07. März 2017

Abgabeschluss für Anzeigen ist am
Donnerstag, 06. April um 12 Uhr.
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Aufgrund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 
2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt 
die Stadt Freystadt folgende Satzung:

Satzung: Inhaltsübersicht

Teil I - Allgemeine Vorschriften
§ 1 Gegenstand der Satzung
§ 2 Friedhofszweck 
§ 3 Friedhofsverwaltung
§ 4 Bestattungsanspruch
§ 5 Benutzungszwang
§ 6 Schließung und Entwidmung

Teil II - Ordnungsvorschriften
§ 7 Öffnungszeiten
§ 8 Verhalten auf dem Friedhof
§ 9 Verrichtung innerhalb der Friedhöfe
§ 10 Gewerbetreibende

Teil III - Grabstätten, Grabrechte und Ruhefristen
§ 11 Grabarten
§ 12 Einzelgräber
§ 13 Familiengräber
§ 14 Kindergräber
§ 15 Urnenerdgräber
§ 16 Urnennischen in Urnenstelen
§ 17 Urnenerdgräber im Urnenhain
§ 18 Muslimische Gräber
§ 19 Größe der Gräber
§ 20 Eigentumsverhältnisse
§ 21 Grabrecht
§ 22 Dauer des Nutzungsrechts
§ 23 Übertragung von Nutzungsrechten
§ 24 Erlöschen des Nutzungsrechts, Grabaufgabe
§ 25 Widerruf, Beschränkung des Grabrechts
§ 26 Abräumpflicht
§ 27 Neubelegung
§ 28 Ruhefristen

Teil IV - Pflege der Grabstätten – Errichtung von Grabmälern
§ 29 Gestaltungsgrundsätze, Einordnungsgebot
§ 30 Pflege und Instandhaltung der Gräber
§ 31 Gärtnerische Gestaltung der Gräber (Bepflanzung)
§ 32 Unzulässiger Grabschmuck
§ 33 Gestaltung außerhalb der Grabbeete
§ 34 Pflegearme Grabstätten
§ 35 Erlaubnispflicht für Grabmäler und Einfriedungen
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Teil I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Gegenstand der Satzung
(1) Die Stadt Freystadt errichtet und unterhält die folgenden 
Einrichtungen für das Bestattungswesen als öffentliche Ein-
richtungen. 
a) die stadteigenen oder von der Stadt verwalteten Friedhöfe,
b) die stadteigenen Leichenhäuser,
c) die Leichentransportmittel,
d) die Leichenkühlzelle und Leichenkühlvitrine.

(2) Zu den städtischen Bestattungseinrichtungen gehören:
1. der Friedhof in Freystadt
2. der Friedhof in Großberghausen
3. der Friedhof in Möning
4. der Friedhof in Mörsdorf
5. der Friedhof in Rohr
6. der Friedhof in Sondersfeld
7. der Friedhof in Thannhausen
8. der Friedhof in Thundorf
9. der Friedhof in Forchheim
10.  der Friedhof in Burggriesbach
11. die in den Friedhöfen 1 - 10 gehörenden Leichenhäuser
12. das Leichenhaus in Sulzkirchen
13. die in den Friedhöfen und Leichenhäusern bereitgehaltenen  
 Leichentransportmittel
14. die im Leichenhaus Freystadtbereitgehaltene Leichenkühl- 
 zelle und Leichenkühlvitrine.

§ 2 Friedhofszweck
Die Friedhöfe sind als öffentliche Einrichtung i.S.d. Art. 21 GO 
begrünte Landschaftsanlagen und Beisetzungsstätten der 
Stadt Freystadt, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte 
und der Pflege ihres Andenkens gewidmet sind.
Die zugehörigen Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung 
von Leichen bis zu ihrer Bestattung oder Überführung, sofern 
diese nicht unmittelbar nach der Einsargung erfolgt. Die Trau-
erhallen dienen der Abhaltung von Trauerfeiern anlässlich der 
Bestattung.

§ 3 Friedhofsverwaltung
Die Friedhöfe werden von der Stadt Freystadt verwaltet und 
beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von der Stadt Freystadt 
so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit 
wem jedes Grab belegt wurde, wer der Nutzungsberechtigte ist 
und für welchen Zeitraum das Nutzungsrecht erworben wurde.

§ 4 Bestattungsanspruch
(1) Auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt werden beigesetzt
a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt  
 Freystadt waren,
b) die Verstorbenen, die in auswärtigen Anstalten (z.B. Altenheim,  
 Krankenhaus) Aufnahme gefunden haben, ihren Wohnsitz je 
 doch früher in der Stadt Freystadt hatten,
c) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungs- 
 fähigen Grab besitzen, und ihre Familienangehörigen (§ 1  
 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV),
d) die im Gemeindegebiet oder in einem angrenzenden ge- 
 meindefreien Gebiet Verstorbenen oder tot aufgefundenen,  
 wenn eine ordnungsgemäße Bestattung anderweitig nicht  
 sichergestellt ist,
e) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG. 
(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten  
 Personen bedarf auf Antrag der besonderen Erlaubnis  
 der Stadt Freystadt im Einzelfall.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung einer bestimmten Grab- 
 stätte besteht nicht.

§ 5 Benutzungszwang
(1) Das Recht und die Pflicht zur Benutzung (Inanspruchnah-
me) der einzelnen Bestattungseinrichtungen bestimmen sich 
nach Maßgabe dieser Satzung. 
(2) Der Benutzungszwang gilt nicht für Verstorbene, die in den 
kirchlichen Friedhöfen im Gemeindebereich beigesetzt werden.

§ 6 Schließung und Entwidmung
(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können 
im öffentlichen Interesse ganz oder teilweise geschlossen oder 
entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglichkeit 
weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung 
verliert der Friedhof seine Eigenschaft als öffentliche Bestat-
tungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so wer-
den keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt.
(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die 
Entwidmung sind jeweils öffentlich bekannt zu machen.
(3) Die Stadt Freystadt kann die Schließung verfügen, wenn 
keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen, durch Einigung 
mit den Nutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufge-
hoben worden sind. Die Stadt Freystadt kann die Entwidmung 
verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenstehen 
und alle Ruhefristen abgelaufen sind.
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrech-

te im Einvernehmen mit dem Berechtigten abgelöst werden 
sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser 
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne 
Kosten für den Nutzungsberechtigten möglich.
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG.

Teil II  
Ordnungsvorschriften

§ 7 Öffnungszeiten
(1) Die Friedhöfe sind durchgehend geöffnet.
(2) Aus besonderem Anlass (z.B. Exhumierung und Umbet-
tungen § 48) können die Friedhöfe für alle gesperrt oder der 
Friedhofsbesuch auf bestimmt Personen beschränkt werden.

§ 8 Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Wür-
de des Ortes entsprechend zu verhalten.
(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur 
in Begleitung Erwachsender gestattet.
(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besu-
cher Folge zu leisten. 
Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet,
a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde,
b) zu rauchen und zu lärmen,
c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art, insbe-
sondere auch mit Fahrrädern zu befahren. Kinderwagen, Roll-
stühle und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kin-
dern, Kranken und Behinderten sind hiervon ausgenommen. 
d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen 
anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind,
f) Wege, Plätze und Gräber zu verunreinigen,
g) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an 
den hierfür vorgesehenen Plätzen,
h) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberech-
tigt zu betreten und/oder zu beschädigen,
i) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. 
Konservendosen, Plastik- und Glasflaschen sowie ähnliche 
Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzustellen oder 
solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren,
j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung 
störende Arbeiten auszuführen,
k) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von fremden Grabstätten 
und insbesondere Grabmalen ohne Zustimmung des Benut-
zungsberechtigten zu erstellen, zu verwerten und zu verbrei-
ten (z.B. Internet), außer zu privaten Zwecken.
(4) Die Stadt Freystadt kann von den Verboten auf Antrag Aus-
nahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(5) Totengedenkfeiern sind der Stadt Freystadt spätestens 
zwei Werktage vorher anzuzeigen und bedürfen der Erlaubnis.

§ 9 Verrichtungen innerhalb der Friedhöfe
Abgesehen von rein kirchlichen oder entsprechenden Diens-
ten sowie von musikalischen Darbietungen werden alle im 
Zusammenhang mit Bestattungen oder Umbettungen erfor-
derlich werdenden Verrichtungen innerhalb der Friedhöfe nur 
von Bestattern durchgeführt.

§ 10 Gewerbetreibende
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Ge-
werbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen 
der vorherigen Erlaubnis durch die Stadt Freystadt.
(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die
a. in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-
lässig sind,
b. selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung 
abgelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und
c. eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachwei-
sen können.
(3) Die Zulassung ist schriftlich bei der Stadt Freystadt für eine 
einmalige Tätigkeit oder jährlich zu beantragen. Die Gewerbe-
treibenden erhalten einen kostenpflichtigen Erlaubnisschein. 
Der Erlaubnisschein berechtigt zur Vornahme der Arbeiten.
(4) Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben auf Verlagen 
dem Friedhofspersonal den Erlaubnisschein vorzuzeigen.
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu 
beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, 

Satzung über die Benutzung der städtischen Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung) vom 07. März 2017



12 Mitteilungsblatt der Stadt Freystadt - 07/2017die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.
(6) Durch die Arbeiten darf die Würde der Friedhöfe nicht be-
einträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungsfeierlich-
keiten Rücksicht zu nehmen. Unter Beachtung von Satz 1 ist 
den zur Vornahme der Arbeiten Berechtigten die Benutzung 
der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen abweichend 
von § 8 Abs. 3 c im erforderlichen Maß gestattet. Wege und 
sonstige Anlagen dürfen dabei nicht über das übliche Maß hi-
naus beansprucht werden.
(7) An Nachmittagen vor Sonn- und Feiertagen dürfen ge-
werbliche Tätigkeiten in den Friedhöfen nicht vorgenommen 
werden, es sei denn, sie stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer Bestattung.
(8) Die für die gewerblichen Arbeiten erforderlichen Werk-
zeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie keine Behinderung darstellen. Nach Beendigung oder 
Unterbrechung der Tagesarbeiten sind die Arbeits- und die 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu versetzen. 
Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei 
Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.
(9) Die Zulassung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Fried-
höfen kann durch die Stadt Freystadt auf Zeit oder auf Dauer 
versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten nicht gewährleistet ist oder wenn trotz schriftlicher 
Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung und 
Anordnung der Stadt Freystadt verstoßen wurde oder die 
Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Abmahnung entbehrlich.
(10) Wer unberechtigt gewerbliche Arbeiten ausführt, kann vom 
Friedhofspersonal aus dem Friedhöfen verwiesen werden.
(11) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, ha-
ben die Aufnahme  ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof vorher bei 
der Stadt Freystadt anzuzeigen. Abs. 1 bis 4 und Abs. 9 sind 
nicht anwendbar.
(12) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen 
Ansprechpartner und über die Möglichkeit der elektronischen 
Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; 
Art. 71 a bis 71 e BayVwVfG).

Teil III  
Grabstätten, Grabrechte und Ruhefristen

§ 11 Grabarten
(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind
a) Einzelgräber (§ 12)
b) Familiengräber (§ 13)
c) Kindergräber (§ 14)
d) Urnenerdgräber (§ 15)
e) Urnennischen in Urnenstelen (§ 16)
f) Urnenerdgräber im Urnenhain (§ 17)
g) Muslimische Gräber (§ 18)
(2) Grabstätten gleicher Art können zu Grabfeldern zusam-
mengefasst werden.
(3) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Ge-
meinde bestimmt und richtet sich nach dem Friedhofsplan 
(Belegungsplan). Der Friedhof ist darin in Abteilungen aufge-
teilt. Die einzelnen Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. 
Bestattungen können jeweils nur in den von der Gemeinde 
freigegebenen Abteilungen erfolgen.

§ 12 Einzelgräber
(1) In einem Einzelgrab kann ein Sarg beigesetzt werden. 
Kann eine Tieferlegung vorgenommen werden, so können in 
einem Einzelgrab zwei Särge beigesetzt werden.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(4) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizuset-
zenden Leiche oder Urne über die Restdauer des Nut-
zungsrechts hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht 
(aufgerundet auf volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der 
neuen Ruhefrist. 
(5) Die Beisetzung von Urnen ist ebenfalls möglich, jedoch 

nicht mehr als vier Urnen je Quadratmeter. Die Urnen sollten 
aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(6) Der Erwerb eines Einzelgrabes zu Lebzeiten ist nur an 
vorhandenen Grabstätten und  innerhalb der Abteilungen bzw. 
Reihen möglich.

§ 13 Familiengräber
(1) In einem Familiengrab können zwei Särge nebeneinander 
beigesetzt werden. Kann eine Tieferlegung vorgenommen 
werden, so können im Familiengrab bis zu vier Särge beige-
setzt werden.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(4) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizuset-
zenden Leiche oder Urne über die Restdauer des Nut-
zungsrechts hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht 
(aufgerundet auf volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der 
neuen Ruhefrist.
(5) Die Beisetzung von Urnen ist ebenfalls möglich, jedoch 
nicht mehr als vier Urnen je Quadratmeter. Die Urnen sollten 
aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(6) Der Erwerb eines Familiengrabes zu Lebzeiten ist nur an 
vorhandenen Grabstätten und  innerhalb der Abteilungen bzw. 
Reihen möglich.
(7) Ein Familiengrab kann aus mehreren Grabstellen beste-
hen.

§ 14 Kindergräber
Kindergräber sind Grabstätten, die zur Bestattung von verstor-
benen Kindern für die Dauer der Ruhefrist (§ 28) zur Verfü-
gung gestellt werden, sofern nicht von den Hinterbliebenen ein 
Familiengrab erworben wird.

§ 15 Urnenerdgräber
(1) In einem Urnenerdgrab auf dem Friedhöfen Freystadt, 
Thannhausen, Forchheim, Rohr, Möning und Burggriesbach 
können vier Urnen beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als 
vier Urnen je Quadratmeter.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Die Urnen sollten aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(5) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Urne über die Restdauer des Nutzungsrechts hinausgeht, 
verlängert sich das Nutzungsrecht (aufgerundet auf volle Jah-
re) mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(6) Wird das Nutzungsrecht an einem Urnenerdgrab nach Ab-
lauf der Ruhefrist nicht verlängert, so kann die Stadt Freystadt 
die Urne entfernen und an geeigneter Stelle in würdiger Weise 
bestatten, ohne das über ihren Verbleib Nachweis geführt wer-
den müsste. Der ehemalige Nutzungsberechtigte ist darauf 
hinzuweisen.

§ 16 Urnennischen in Urnenstelen
(1) Im Friedhof Freystadt können in den Urnennischen der Ur-
nenstelen drei Urnen beigesetzt werden.
(2) In den Friedhöfen Möning, Forchheim und Mörsdorf kön-
nen in den Urnennischen der Urnenstelen zwei Urnen beige-
setzt werden.
(3) Das Benutzungsrecht wird mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(5) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Urne über die Restdauer des Grabrechts hinausgeht, 
verlängert sich das Grabrecht (aufgerundet auf volle Jahre) 
mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(6) Wird das Nutzungsrecht an einer Urnennische nach Ablauf 
der Ruhefrist nicht verlängert, so kann die Stadt Freystadt die 
Urne entfernen und an geeigneter Stelle in würdiger Weise 
bestatten, ohne das über ihren Verbleib Nachweis geführt 
werden müsste. Der ehemalige Nutzungsberechtigte ist dar-
auf hinzuweisen.

§ 17 Urnenerdgräber im Urnenhain
(1) Im Urnenhain im Friedhof Freystadt werden die Urnen der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhefrist (§ 28) beigesetzt. 
(2) Das Benutzungsrecht wird für die Dauer der Ruhefrist ver-
liehen. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
(3) Die Urnen müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(4) Der Urnenhain bezeichnet einen Urnengrabbereich, der 
um ein sichtbares Zeichen (z.B. Baum oder Säule) angelegt 
ist. Eine individuelle Kennzeichnung der Grabstelle etwa 
durch Schmuck oder Stein ist nicht erlaubt.

§ 18 Muslimische Gräber
(1) Eine muslimische Gräberreihe befindet sich im Friedhof 
Freystadt in der Abteilung VIII, Reihe 3.
(2) Die Verstorbenen können, wenn möglich, mit dem Kopf 
Richtung Mekka zugewandt beigesetzt werden.
(3) Während der Ruhefrist darf zum Schutz der Totenruhe 
sowie aus hygienischen Gründen in einer Grabstätte keine 
weitere Beisetzung erfolgen, es sei denn, dass bereits eine 
Tieferlegung erfolgte. Nach Ablauf der Ruhefrist kann ein Grab 
jedoch grundsätzlich wiederbelegt werden. Eine so genannte 
„ewige Grabruhe“ kann auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt 
nicht vereinbart werden.
(4) Die Bestattungsfristen richten sich nach dem Bestattungs-
gesetz des Freistaates Bayern.
(5) Für die Bestattung auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt 
sind Särge vorgeschrieben.
(6) Die Überführung zum Friedhof, der Trägerdienst zur Grab-
stätte sowie die Grablegung erfolgen in der Regel durch das 
Personal des Bestattungsinstituts. Sofern die Angehörigen 
Trägerdienst und Grablegung selbst übernehmen möchten, 
sollte dies mit dem Bestattungsinstitut abgesprochen werden. 
Besondere individuelle Gestaltungswünsche für die Trauerfei-
er oder die Verabschiedung am Grabe sollten unbedingt vor-
her mit der Friedhofsverwaltung abgestimmt werden.
(7) Räumlichkeiten für rituelle Waschungen stehen auf den 
Friedhöfen der Stadt Freystadt nicht zur Verfügung.
(8) Für die muslimischen Grabfelder gelten die Regelungen 
zur Gestaltung und Pflege von Grabstätten sowie zur Errich-
tung von Grabmalen entsprechend (§ 36 bis § 39).

§ 19 Größe der Gräber
(1) Die Größe der einzelnen Grabstätten ist in den Friedhofs-
plänen (Belegungsplänen) festgelegt; die festgelegten Maße 
sind einzuhalten. In allen Friedhöfen oder Friedhofsteilen ha-
ben Länge und Breite der Grabstätten den üblichen Maßen 
bzw. den Maßen der Nachbargräber zu entsprechen.
(2) Der Abstand von Grabstelle zu Grabstelle beträgt mindes-
tens 30 cm. 
(3) Die Tiefe des Grabes von Oberkante des Sarges bis zum 
gewachsenen Boden (ohne Grabhügel) beträgt: 
a) bei Kindern bis zu 2 Jahren wenigstens 0,50 Meter
b) bei Kindern bis zu 10 Jahren wenigstens 0,80 Meter
c) bei allen anderen Personen wenigstens 1,00 Meter
Sollen zwei Särge übereinander bestattet werden, ist die 
Grabsohle entsprechend tief anzulegen. 
(4) Die Beisetzungstiefe für Urnen beträgt wenigstens 0,50 Meter. 

§ 20 Eigentumsverhältnisse
Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. 
An ihnen können Rechte nur nach den Vorschriften dieser Sat-
zung erworben werden.

§ 21 Grabrecht
(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungs-
recht erworben werden. Das Nutzungsrecht wird mindestens 
auf die Dauer der Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen, 
wenn der Erwerb anlässlich eines Todesfalles erfolgt. In Aus-
nahmefällen ist auch der Erwerb einer Grabstätte zu Lebzei-
ten möglich.
(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an na-
türliche und volljährige Personen nach Entrichtung der Grab-
nutzungsgebühr verliehen. Dem Nutzungsberechtigten wird 
hierüber auf Wunsch eine Urkunde ausgestellt.
(3) Der Inhaber eines Nutzungsrechts hat im Rahmen dieser 
Satzung das Recht, in der Grabstätte beigesetzt zu werden 
und über andere Beisetzungen (Ehegatten, Kinder, Eltern 
usw.) sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der 
Grabstätten zu entscheiden. Aus dem Nutzungsrecht ergeben 
sich die in dieser Satzung geregelten Pflichten bezüglich der 
Grabstätte, insbesondere die Pflicht zur Anlegung und Pflege 
der Grabstätte.
(4) Auf das Nutzungsrecht an nicht belegten Grabstätten kann 
jederzeit, an (teil-)belegten Grabstätten erst nach Ablauf der 
Ruhefrist verzichtet werden. Der Verzicht kann sich nur auf die 

gesamte Grabstätte beziehen. Der Verzicht ist der Friedhofs-
verwaltung schriftlich zu erklären.

§ 22 Dauer des Nutzungsrechts
(1) Das Nutzungsrecht besteht für die Dauer der Ruhefrist (§ 
28) der zuletzt bestatteten Leiche oder Urne.
(2) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Leiche oder Urne über die Restdauer des Nutzungsrechts 
hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht (aufgerundet auf 
volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(3) Das Nutzungsrecht kann gegen erneute Zahlung der je-
weils zur Zeit der Antragstellung geltenden Grabnutzungsge-
bühr verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor 
Ablauf des Rechts die Verlängerung beantragt, der Platzbe-
darf des Friedhofs es zulässt oder keine Gründe der Fried-
hofsgestaltung entgegenstehen.
(4) Die Mindestverlängerung des Nutzungsrechts beträgt 
fünf Jahre.
(5) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Stadt Freys-
tadt über die Grabstätten anderweitig verfügen.

§ 23 Übertragung von Nutzungsrechten
(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Um-
schreibung eines Nutzungsrechtes mit Zustimmung der Stadt 
Freystadt auf einen anderen übertragen werden. 
(2) Das Nutzungsrecht kann vom Inhaber auch durch Verfü-
gung von Todes wegen auf einen anderen übertragen werden. 
Leben der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein 
Abkömmling des Benutzungsberechtigten noch, so haben die-
se aber auf jeden Fall den Vorrang.
(3) Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung von 
Todes wegen hinterlassen zu haben, so geht das Nutzungs-
recht auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungs-
pflichtigen Personen über. Eingetragene Lebenspartner sind 
den Ehegatten gleichgestellt. Stimmt die bestattungspflichtige 
Person zu, so kann das Nutzungsrecht auch in begründeten 
Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen nahestehenden Drit-
ten (z. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden. 
Sind bestattungspflichtige Personen nicht vorhanden, so geht 
das Nutzungsrecht auf die Erben des Inhabers über.
(4) Sind bestattungspflichtige Personen oder Erben nicht vor-
handen, geht das Nutzungsrecht an die Stadt Freystadt über.
(5) Der neue Nutzungsberechtigte erhält auf Wunsch eine Ur-
kunde über die Umschreibung.

§ 24 Erlöschen des Nutzungsrechts, Grabaufgabe
(1) Das Nutzungsrecht erlischt entschädigungslos
a) wenn der Nutzungsberechtigte mit Zustimmung der Stadt 
Freystadt verzichtet
b) wenn die Grabstätte durch Umbettung vorzeitig aufgege-
ben wird.
Sind an der Grabstätte keine Ruhefristen mehr einzuhalten 
und  kann sie wieder belegt werden, so kann die Stadt Freys-
tadt die Grabgebühr anteilig (gerundet auf volle Jahre) wieder 
zurückerstatten.
(2) Bei Aufgabe der Grabstätte trägt der bisherige Nutzungsbe-
rechtigte die Kosten für die Auflösung der Grabstätte und die 
Entsorgung. Hierbei müssen der Grabstein, die Grabeinfassung 
und die Bepflanzung entfernt werden. Die Grabstätte ist ein-
zuebnen und in einen ordentlichen Zustand zu übergeben.

§ 25 Widerruf, Beschränkung des Grabrechts
(1) Das Grabrecht kann aus wichtigen Gründen des Gemein-
wohls, insbesondere der Friedhofsgestaltung, widerrufen wer-
den. Das Einverständnis des Nutzungsberechtigten ist erfor-
derlich, falls die Ruhefrist des zuletzt in dem Grabe Bestatteten 
noch nicht abgelaufen ist. Die Stadt Freystadt ist in diesem Fall 
verpflichtet, für die Restzeit des Nutzungsrechts eine gleich-
wertige Grabstätte zur Verfügung zu stellen und alle durch die 
Umbettung notwendig werdenden Kosten zu erstatten.
(2) Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos widerrufen 
werden, wenn der Grabnutzungsberechtigte die ihm nach die-
ser Satzung obliegenden Pflichten trotz mehrfacher Anmah-
nungen durch die Stadt Freystadt verletzt.
(3) Wird ein gemeindlicher Friedhof oder ein Teil davon aufgelas-
sen, so können die Grabrechte an belegten Grabstätten dahin 
beschränkt werden, dass Leichen nicht mehr bestattet werden 
dürfen. Die Beschränkung ist öffentlich bekanntzumachen und 
den betroffenen Nutzungsberechtigten schriftlich mitzuteilen. 

§ 26 Abräumpflicht
Grabstätten sind bis spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Nutzungsrechts abzuräumen. Grabmale, Grabeinfassun-
gen und Bepflanzung der Grabstätte sind restlos zu entfernen. 
Die Grabstätte ist einzuebnen und in einen ordentlichen Zu-

stand zu übergeben. Kommt der Inhaber des Nutzungsrechts 
dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Stadt Freystadt die 
erforderlichen Maßnahmen nach vorheriger Ankündigung und 
angemessener Fristsetzung auf Kosten des Verpflichteten 
selbst treffen.

§ 27 Neubelegung
(1) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Friedhofs-
verwaltung über die Grabstätte neu verfügen.
(2) Der Ablauf des Nutzungsrechts soll dem Nutzungsberech-
tigten ein Monat zuvor schriftlich mitgeteilt werden. Ist der Nut-
zungsinhaber nicht bekannt oder ist er bzw. sein Aufenthalt 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügen eine öffentliche 
Bekanntmachung am Anschlagbrett des Friedhofs und ein 
dreimonatiger Hinweis an der Grabstätte.

§ 28 Ruhefristen 
(1) Die Ruhefrist für Kinder bis 10 Jahre wird auf 10 Jahre, für 
Erwachsende und Kinder ab 10 Jahren auf 20 Jahre festge-
setzt (Sargbeisetzung). 
(2) Die Ruhefrist für Aschenbeisetzungen beträgt:
 a) in Urnenstelen generell 10 Jahre
 b) im Urnenhain generell 10 Jahre
 c) in Urnenerdgräbern generell 10 Jahre
 d) in Einzel- und Familiengräbern generell 10 Jahre
(3) Urnen mit denen die Aschenreste eines Verstorbenen 
unter der Erde (Abs. 2 Buchst. c und d) beigesetzt werden, 
müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen. Wird vom 
Nutzungsberechtigen gewünscht, dass eine Urne aus einem 
nicht leicht verrottbarem Material unter der Erde beigesetzt 
werden soll, verlängert sich die Ruhefrist unter Abs. 2 Buchst. 
c und d um 10 Jahre.
(4) Die Ruhefrist beginnt am Tag der Bestattung.
(5) Eine Wiederbelegung einer bereits belegten Grabstelle 
darf erst nach Ablauf der Ruhefrist erfolgen.

Teil IV  
Pflege der Grabstätten - Errichtung von Grabmälern

§ 29 Gestaltungsgrundsätze, Einordnungsgebot
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
(2) Jedes Grabmal muss sich dem Friedhofsteil, in dem es 
aufgestellt oder angebracht wird, einordnen. Es darf den 
Friedhof weder verunstalten noch Ärgernis erregen.

§ 30 Pflege und Instandhaltung der Gräber
(1) Jeder Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach der 
Beisetzung bzw. nach der Verleihung des Nutzungsrechts 
würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und bis zum Ab-
lauf der Ruhefrist oder Nutzungszeit zu pflegen und instand 
zu halten. Ein Verzicht auf das Nutzungsrecht während der 
Ruhefrist entbindet nicht von dieser Verpflichtung. Grabbeete 
dürfen nicht höher als die Grabeinfassung oder der zwischen 
den Grabstätten verlegte Plattenstreifen sein. 
(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder – 
sofern dieser verstorben ist – die in § 23 genannten Personen 
zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und Instandhaltung des 
Grabes verpflichtet.
(3) In den Friedhöfen in Freystadt, Großberghausen, Mörs-
dorf, Rohr, Thundorf, Sondersfeld, Forchheim, Thannhausen 
und Burggriesbach haben die Benutzungsberechtigten den 
entlang und zwischen den Grabreihen verlaufenden Rasen-
streifen nach jeder Bestattung oder sonstigen Veränderung in 
der ursprünglichen Fläche wieder anzulegen und anzusäen.
(4) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflich-
tete (siehe § 23) seiner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die 
Stadt Freystadt unter Fristsetzung auffordern, den ordnungs-
gemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können 
zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erfor-
derliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen 
werden (Ersatzvornahme, § 49).
(5) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der 
Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht 
bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Stadt Freystadt berechtigt, die Grab-
stätte auf Kosten eines Verpflichteten in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzuebnen.

§ 31 Gärtnerische Gestaltung der Gräber (Bepflanzung)
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Ge-
wächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber und 
Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der 
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild 
des Friedhofs, den besonderen Charakter des Friedhofsteils 

und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.
(2) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträu-
cher, Strauch- oder baumartige Pflanzen, Bäume) auf den 
Gräbern bedarf der Erlaubnis der Stadt Freystadt.
(3) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die 
Verfügungsbefugnis der Stadt Freystadt über, wenn sie vom 
Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des Nut-
zungsrechts nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die 
Beseitigung zu stark wachsender oder absterbender Bäume 
und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige 
Maßnahme nicht innerhalb der hierfür dem Nutzungsberech-
tigten gesetzten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten 
von der Stadt Freystadt auf seine Kosten durchgeführt (Er-
satzvornahme, § 49).
(4) Die laufende Grabpflege umfasst insbesondere die gärtne-
rische Gestaltung der Grabstätte und ihre Reinhaltung. Ver-
welkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Gräbern 
und Urnenstelen zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulagern.
(5) Für die Entsorgung von Abfällen sind ausschließlich die 
dafür vorgesehenen Container (kompostierbar) und Restmüll-
körbe zu verwenden. Abfall ist entsprechend den angebote-
nen Möglichkeiten der Abfalltrennung zu sortieren. Besteht die 
Möglichkeit der Entsorgung am Friedhof nicht, ist der Abfall 
privat zu entsorgen. Es dürfen nur Abfälle abgelegt werden, 
die bei der Anlegung, Pflege oder Entfernung einer Grabstätte 
unmittelbar anfallen.
(6) Nicht gepflegte Grabstätten, deren Nutzungsberechtigte 
bereits mehrfach von der Stadt Freystadt diesbezüglich an-
geschrieben und auf den ungepflegten Zustand hingewiesen 
worden sind, können durch die Stadt Freystadt eingeebnet 
und mit Rasen angesät werden. Die Kosten für die Einebnung 
der Grabstätte, die Rasensaat und die Rasenpflege trägt der 
Nutzungsberechtigte.
(7) Die Größe der Pflanzflächen richtet sich nach den Grab-
stellengestaltungsplänen. 
a) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Forch-
heim ist als Anlage 1 dieser Satzung beigefügt. 
b) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Sonders-
feld ist als Anlage 2 dieser Satzung beigefügt. 
c) Der Grabstellengestaltungsplan für die Erweiterungsfläche 
des Friedhofes Thannhausen ist als Anlage 3 dieser Satzung 
beigefügt. 
d) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilungen I bis V 
des Friedhofes Thannhausen ist als Anlage 4 dieser Satzung 
beigefügt. 
e) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung X des Fried-
hofes Thannhausen ist als Anlage 5 dieser Satzung beigefügt. 
f) Der Grabstellengestaltungsplan für die Erweiterungsfläche 
des Friedhofes Burggriesbach ist als Anlage 6 dieser Satzung 
beigefügt. 
g) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung XIX des 
Friedhofes Freystadt (Urnengräberbereich) ist als Anlage 7 
dieser Satzung beigefügt. 
h) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung VII des 
Friedhofes Forchheim (Urnengräberbereich) ist als Anlage 8 
dieser Satzung beigefügt. 
i) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung III des 
Friedhofes Möning (Urnengräberbereich) ist als Anlage 9 die-
ser Satzung beigefügt. 
j) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung III Reihe 
1 und Abteilung IV Reihe 1 des Friedhofes Burggriesbach (Ur-
nengräberbereich) ist als Anlage 10 dieser Satzung beigefügt. 
k) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung IV des 
Friedhofes Rohr (Urnengräberbereich) ist als Anlage 11 dieser 
Satzung beigefügt.
l) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Freystadt 
ist als Anlage 12 dieser Satzung beigefügt.

§ 32 Unzulässiger Grabschmuck
(1) Das Anbringen von Blumenschmuck, Kränzen, Vasen u.ä. 
an den Urnenstelen und die Vornahme von irgendwelchen Än-
derungen an den Urnenanlagen sind nicht gestattet.
(2) Das Bepflanzen und des Abstellen von Vasen und Kerzen 
im Urnenhain sind nicht gestattet.

§ 33 Gestaltung außerhalb der Grabbeete
(1) Die Grünflächen zwischen und neben den Grabbeeten 
werden ausschließlich von der Stadt Freystadt gestaltet und 
gepflegt. Die zur Grabstätte gehörenden Flächen außerhalb 
des Grabbeetes sind nach einer Beisetzung vom Nutzungsbe-
rechtigten in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen.
(2) Für die Gehwegplatten zwischen den Grabstätten sind die 
angrenzenden Nutzungsberechtigten verantwortlich. Diese sind 
in einen ordentlichen und verkehrssicheren Zustand zu erhalten.
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Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.
(6) Durch die Arbeiten darf die Würde der Friedhöfe nicht be-
einträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungsfeierlich-
keiten Rücksicht zu nehmen. Unter Beachtung von Satz 1 ist 
den zur Vornahme der Arbeiten Berechtigten die Benutzung 
der Friedhofswege mit geeigneten Fahrzeugen abweichend 
von § 8 Abs. 3 c im erforderlichen Maß gestattet. Wege und 
sonstige Anlagen dürfen dabei nicht über das übliche Maß hi-
naus beansprucht werden.
(7) An Nachmittagen vor Sonn- und Feiertagen dürfen ge-
werbliche Tätigkeiten in den Friedhöfen nicht vorgenommen 
werden, es sei denn, sie stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer Bestattung.
(8) Die für die gewerblichen Arbeiten erforderlichen Werk-
zeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorü-
bergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie keine Behinderung darstellen. Nach Beendigung oder 
Unterbrechung der Tagesarbeiten sind die Arbeits- und die 
Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu versetzen. 
Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei 
Abraum ablagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in 
den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden.
(9) Die Zulassung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Fried-
höfen kann durch die Stadt Freystadt auf Zeit oder auf Dauer 
versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der 
Arbeiten nicht gewährleistet ist oder wenn trotz schriftlicher 
Abmahnung mehrfach gegen die Friedhofssatzung und 
Anordnung der Stadt Freystadt verstoßen wurde oder die 
Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Abmahnung entbehrlich.
(10) Wer unberechtigt gewerbliche Arbeiten ausführt, kann vom 
Friedhofspersonal aus dem Friedhöfen verwiesen werden.
(11) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, ha-
ben die Aufnahme  ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof vorher bei 
der Stadt Freystadt anzuzeigen. Abs. 1 bis 4 und Abs. 9 sind 
nicht anwendbar.
(12) Die Vorschriften des Verfahrens über einen einheitlichen 
Ansprechpartner und über die Möglichkeit der elektronischen 
Abwicklung des Verfahrens nach dem Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetz sind anwendbar (Art. 6 und 8 DLRL; 
Art. 71 a bis 71 e BayVwVfG).

Teil III  
Grabstätten, Grabrechte und Ruhefristen

§ 11 Grabarten
(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind
a) Einzelgräber (§ 12)
b) Familiengräber (§ 13)
c) Kindergräber (§ 14)
d) Urnenerdgräber (§ 15)
e) Urnennischen in Urnenstelen (§ 16)
f) Urnenerdgräber im Urnenhain (§ 17)
g) Muslimische Gräber (§ 18)
(2) Grabstätten gleicher Art können zu Grabfeldern zusam-
mengefasst werden.
(3) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Ge-
meinde bestimmt und richtet sich nach dem Friedhofsplan 
(Belegungsplan). Der Friedhof ist darin in Abteilungen aufge-
teilt. Die einzelnen Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. 
Bestattungen können jeweils nur in den von der Gemeinde 
freigegebenen Abteilungen erfolgen.

§ 12 Einzelgräber
(1) In einem Einzelgrab kann ein Sarg beigesetzt werden. 
Kann eine Tieferlegung vorgenommen werden, so können in 
einem Einzelgrab zwei Särge beigesetzt werden.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(4) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizuset-
zenden Leiche oder Urne über die Restdauer des Nut-
zungsrechts hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht 
(aufgerundet auf volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der 
neuen Ruhefrist. 
(5) Die Beisetzung von Urnen ist ebenfalls möglich, jedoch 

nicht mehr als vier Urnen je Quadratmeter. Die Urnen sollten 
aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(6) Der Erwerb eines Einzelgrabes zu Lebzeiten ist nur an 
vorhandenen Grabstätten und  innerhalb der Abteilungen bzw. 
Reihen möglich.

§ 13 Familiengräber
(1) In einem Familiengrab können zwei Särge nebeneinander 
beigesetzt werden. Kann eine Tieferlegung vorgenommen 
werden, so können im Familiengrab bis zu vier Särge beige-
setzt werden.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens auf die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(4) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizuset-
zenden Leiche oder Urne über die Restdauer des Nut-
zungsrechts hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht 
(aufgerundet auf volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der 
neuen Ruhefrist.
(5) Die Beisetzung von Urnen ist ebenfalls möglich, jedoch 
nicht mehr als vier Urnen je Quadratmeter. Die Urnen sollten 
aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(6) Der Erwerb eines Familiengrabes zu Lebzeiten ist nur an 
vorhandenen Grabstätten und  innerhalb der Abteilungen bzw. 
Reihen möglich.
(7) Ein Familiengrab kann aus mehreren Grabstellen beste-
hen.

§ 14 Kindergräber
Kindergräber sind Grabstätten, die zur Bestattung von verstor-
benen Kindern für die Dauer der Ruhefrist (§ 28) zur Verfü-
gung gestellt werden, sofern nicht von den Hinterbliebenen ein 
Familiengrab erworben wird.

§ 15 Urnenerdgräber
(1) In einem Urnenerdgrab auf dem Friedhöfen Freystadt, 
Thannhausen, Forchheim, Rohr, Möning und Burggriesbach 
können vier Urnen beigesetzt werden, jedoch nicht mehr als 
vier Urnen je Quadratmeter.
(2) Das Benutzungsrecht wird mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(3) Die Urnen sollten aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(5) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Urne über die Restdauer des Nutzungsrechts hinausgeht, 
verlängert sich das Nutzungsrecht (aufgerundet auf volle Jah-
re) mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(6) Wird das Nutzungsrecht an einem Urnenerdgrab nach Ab-
lauf der Ruhefrist nicht verlängert, so kann die Stadt Freystadt 
die Urne entfernen und an geeigneter Stelle in würdiger Weise 
bestatten, ohne das über ihren Verbleib Nachweis geführt wer-
den müsste. Der ehemalige Nutzungsberechtigte ist darauf 
hinzuweisen.

§ 16 Urnennischen in Urnenstelen
(1) Im Friedhof Freystadt können in den Urnennischen der Ur-
nenstelen drei Urnen beigesetzt werden.
(2) In den Friedhöfen Möning, Forchheim und Mörsdorf kön-
nen in den Urnennischen der Urnenstelen zwei Urnen beige-
setzt werden.
(3) Das Benutzungsrecht wird mindestens für die Dauer der 
Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen.
(4) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfol-
gen, wenn:
a) die Ruhefrist die Nutzungszeit nicht übersteigt,
b) das Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhefrist verlängert worden ist.
(5) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Urne über die Restdauer des Grabrechts hinausgeht, 
verlängert sich das Grabrecht (aufgerundet auf volle Jahre) 
mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(6) Wird das Nutzungsrecht an einer Urnennische nach Ablauf 
der Ruhefrist nicht verlängert, so kann die Stadt Freystadt die 
Urne entfernen und an geeigneter Stelle in würdiger Weise 
bestatten, ohne das über ihren Verbleib Nachweis geführt 
werden müsste. Der ehemalige Nutzungsberechtigte ist dar-
auf hinzuweisen.

§ 17 Urnenerdgräber im Urnenhain
(1) Im Urnenhain im Friedhof Freystadt werden die Urnen der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhefrist (§ 28) beigesetzt. 
(2) Das Benutzungsrecht wird für die Dauer der Ruhefrist ver-
liehen. Eine Verlängerung ist nicht möglich.
(3) Die Urnen müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen.
(4) Der Urnenhain bezeichnet einen Urnengrabbereich, der 
um ein sichtbares Zeichen (z.B. Baum oder Säule) angelegt 
ist. Eine individuelle Kennzeichnung der Grabstelle etwa 
durch Schmuck oder Stein ist nicht erlaubt.

§ 18 Muslimische Gräber
(1) Eine muslimische Gräberreihe befindet sich im Friedhof 
Freystadt in der Abteilung VIII, Reihe 3.
(2) Die Verstorbenen können, wenn möglich, mit dem Kopf 
Richtung Mekka zugewandt beigesetzt werden.
(3) Während der Ruhefrist darf zum Schutz der Totenruhe 
sowie aus hygienischen Gründen in einer Grabstätte keine 
weitere Beisetzung erfolgen, es sei denn, dass bereits eine 
Tieferlegung erfolgte. Nach Ablauf der Ruhefrist kann ein Grab 
jedoch grundsätzlich wiederbelegt werden. Eine so genannte 
„ewige Grabruhe“ kann auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt 
nicht vereinbart werden.
(4) Die Bestattungsfristen richten sich nach dem Bestattungs-
gesetz des Freistaates Bayern.
(5) Für die Bestattung auf den Friedhöfen der Stadt Freystadt 
sind Särge vorgeschrieben.
(6) Die Überführung zum Friedhof, der Trägerdienst zur Grab-
stätte sowie die Grablegung erfolgen in der Regel durch das 
Personal des Bestattungsinstituts. Sofern die Angehörigen 
Trägerdienst und Grablegung selbst übernehmen möchten, 
sollte dies mit dem Bestattungsinstitut abgesprochen werden. 
Besondere individuelle Gestaltungswünsche für die Trauerfei-
er oder die Verabschiedung am Grabe sollten unbedingt vor-
her mit der Friedhofsverwaltung abgestimmt werden.
(7) Räumlichkeiten für rituelle Waschungen stehen auf den 
Friedhöfen der Stadt Freystadt nicht zur Verfügung.
(8) Für die muslimischen Grabfelder gelten die Regelungen 
zur Gestaltung und Pflege von Grabstätten sowie zur Errich-
tung von Grabmalen entsprechend (§ 36 bis § 39).

§ 19 Größe der Gräber
(1) Die Größe der einzelnen Grabstätten ist in den Friedhofs-
plänen (Belegungsplänen) festgelegt; die festgelegten Maße 
sind einzuhalten. In allen Friedhöfen oder Friedhofsteilen ha-
ben Länge und Breite der Grabstätten den üblichen Maßen 
bzw. den Maßen der Nachbargräber zu entsprechen.
(2) Der Abstand von Grabstelle zu Grabstelle beträgt mindes-
tens 30 cm. 
(3) Die Tiefe des Grabes von Oberkante des Sarges bis zum 
gewachsenen Boden (ohne Grabhügel) beträgt: 
a) bei Kindern bis zu 2 Jahren wenigstens 0,50 Meter
b) bei Kindern bis zu 10 Jahren wenigstens 0,80 Meter
c) bei allen anderen Personen wenigstens 1,00 Meter
Sollen zwei Särge übereinander bestattet werden, ist die 
Grabsohle entsprechend tief anzulegen. 
(4) Die Beisetzungstiefe für Urnen beträgt wenigstens 0,50 Meter. 

§ 20 Eigentumsverhältnisse
Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. 
An ihnen können Rechte nur nach den Vorschriften dieser Sat-
zung erworben werden.

§ 21 Grabrecht
(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungs-
recht erworben werden. Das Nutzungsrecht wird mindestens 
auf die Dauer der Ruhefrist, längstens für 20 Jahre verliehen, 
wenn der Erwerb anlässlich eines Todesfalles erfolgt. In Aus-
nahmefällen ist auch der Erwerb einer Grabstätte zu Lebzei-
ten möglich.
(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an na-
türliche und volljährige Personen nach Entrichtung der Grab-
nutzungsgebühr verliehen. Dem Nutzungsberechtigten wird 
hierüber auf Wunsch eine Urkunde ausgestellt.
(3) Der Inhaber eines Nutzungsrechts hat im Rahmen dieser 
Satzung das Recht, in der Grabstätte beigesetzt zu werden 
und über andere Beisetzungen (Ehegatten, Kinder, Eltern 
usw.) sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der 
Grabstätten zu entscheiden. Aus dem Nutzungsrecht ergeben 
sich die in dieser Satzung geregelten Pflichten bezüglich der 
Grabstätte, insbesondere die Pflicht zur Anlegung und Pflege 
der Grabstätte.
(4) Auf das Nutzungsrecht an nicht belegten Grabstätten kann 
jederzeit, an (teil-)belegten Grabstätten erst nach Ablauf der 
Ruhefrist verzichtet werden. Der Verzicht kann sich nur auf die 

gesamte Grabstätte beziehen. Der Verzicht ist der Friedhofs-
verwaltung schriftlich zu erklären.

§ 22 Dauer des Nutzungsrechts
(1) Das Nutzungsrecht besteht für die Dauer der Ruhefrist (§ 
28) der zuletzt bestatteten Leiche oder Urne.
(2) In Fällen, in denen die Ruhefrist (§ 28) einer beizusetzen-
den Leiche oder Urne über die Restdauer des Nutzungsrechts 
hinausgeht, verlängert sich das Nutzungsrecht (aufgerundet auf 
volle Jahre) mindestens bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist.
(3) Das Nutzungsrecht kann gegen erneute Zahlung der je-
weils zur Zeit der Antragstellung geltenden Grabnutzungsge-
bühr verlängert werden, wenn der Nutzungsberechtigte vor 
Ablauf des Rechts die Verlängerung beantragt, der Platzbe-
darf des Friedhofs es zulässt oder keine Gründe der Fried-
hofsgestaltung entgegenstehen.
(4) Die Mindestverlängerung des Nutzungsrechts beträgt 
fünf Jahre.
(5) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Stadt Freys-
tadt über die Grabstätten anderweitig verfügen.

§ 23 Übertragung von Nutzungsrechten
(1) Zu Lebzeiten des Nutzungsberechtigten kann die Um-
schreibung eines Nutzungsrechtes mit Zustimmung der Stadt 
Freystadt auf einen anderen übertragen werden. 
(2) Das Nutzungsrecht kann vom Inhaber auch durch Verfü-
gung von Todes wegen auf einen anderen übertragen werden. 
Leben der Ehegatte, der eingetragene Lebenspartner oder ein 
Abkömmling des Benutzungsberechtigten noch, so haben die-
se aber auf jeden Fall den Vorrang.
(3) Stirbt der Nutzungsberechtigte ohne eine Verfügung von 
Todes wegen hinterlassen zu haben, so geht das Nutzungs-
recht auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungs-
pflichtigen Personen über. Eingetragene Lebenspartner sind 
den Ehegatten gleichgestellt. Stimmt die bestattungspflichtige 
Person zu, so kann das Nutzungsrecht auch in begründeten 
Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen nahestehenden Drit-
ten (z. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden. 
Sind bestattungspflichtige Personen nicht vorhanden, so geht 
das Nutzungsrecht auf die Erben des Inhabers über.
(4) Sind bestattungspflichtige Personen oder Erben nicht vor-
handen, geht das Nutzungsrecht an die Stadt Freystadt über.
(5) Der neue Nutzungsberechtigte erhält auf Wunsch eine Ur-
kunde über die Umschreibung.

§ 24 Erlöschen des Nutzungsrechts, Grabaufgabe
(1) Das Nutzungsrecht erlischt entschädigungslos
a) wenn der Nutzungsberechtigte mit Zustimmung der Stadt 
Freystadt verzichtet
b) wenn die Grabstätte durch Umbettung vorzeitig aufgege-
ben wird.
Sind an der Grabstätte keine Ruhefristen mehr einzuhalten 
und  kann sie wieder belegt werden, so kann die Stadt Freys-
tadt die Grabgebühr anteilig (gerundet auf volle Jahre) wieder 
zurückerstatten.
(2) Bei Aufgabe der Grabstätte trägt der bisherige Nutzungsbe-
rechtigte die Kosten für die Auflösung der Grabstätte und die 
Entsorgung. Hierbei müssen der Grabstein, die Grabeinfassung 
und die Bepflanzung entfernt werden. Die Grabstätte ist ein-
zuebnen und in einen ordentlichen Zustand zu übergeben.

§ 25 Widerruf, Beschränkung des Grabrechts
(1) Das Grabrecht kann aus wichtigen Gründen des Gemein-
wohls, insbesondere der Friedhofsgestaltung, widerrufen wer-
den. Das Einverständnis des Nutzungsberechtigten ist erfor-
derlich, falls die Ruhefrist des zuletzt in dem Grabe Bestatteten 
noch nicht abgelaufen ist. Die Stadt Freystadt ist in diesem Fall 
verpflichtet, für die Restzeit des Nutzungsrechts eine gleich-
wertige Grabstätte zur Verfügung zu stellen und alle durch die 
Umbettung notwendig werdenden Kosten zu erstatten.
(2) Das Nutzungsrecht kann entschädigungslos widerrufen 
werden, wenn der Grabnutzungsberechtigte die ihm nach die-
ser Satzung obliegenden Pflichten trotz mehrfacher Anmah-
nungen durch die Stadt Freystadt verletzt.
(3) Wird ein gemeindlicher Friedhof oder ein Teil davon aufgelas-
sen, so können die Grabrechte an belegten Grabstätten dahin 
beschränkt werden, dass Leichen nicht mehr bestattet werden 
dürfen. Die Beschränkung ist öffentlich bekanntzumachen und 
den betroffenen Nutzungsberechtigten schriftlich mitzuteilen. 

§ 26 Abräumpflicht
Grabstätten sind bis spätestens drei Monate nach Beendigung 
des Nutzungsrechts abzuräumen. Grabmale, Grabeinfassun-
gen und Bepflanzung der Grabstätte sind restlos zu entfernen. 
Die Grabstätte ist einzuebnen und in einen ordentlichen Zu-

stand zu übergeben. Kommt der Inhaber des Nutzungsrechts 
dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Stadt Freystadt die 
erforderlichen Maßnahmen nach vorheriger Ankündigung und 
angemessener Fristsetzung auf Kosten des Verpflichteten 
selbst treffen.

§ 27 Neubelegung
(1) Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Friedhofs-
verwaltung über die Grabstätte neu verfügen.
(2) Der Ablauf des Nutzungsrechts soll dem Nutzungsberech-
tigten ein Monat zuvor schriftlich mitgeteilt werden. Ist der Nut-
zungsinhaber nicht bekannt oder ist er bzw. sein Aufenthalt 
nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügen eine öffentliche 
Bekanntmachung am Anschlagbrett des Friedhofs und ein 
dreimonatiger Hinweis an der Grabstätte.

§ 28 Ruhefristen 
(1) Die Ruhefrist für Kinder bis 10 Jahre wird auf 10 Jahre, für 
Erwachsende und Kinder ab 10 Jahren auf 20 Jahre festge-
setzt (Sargbeisetzung). 
(2) Die Ruhefrist für Aschenbeisetzungen beträgt:
 a) in Urnenstelen generell 10 Jahre
 b) im Urnenhain generell 10 Jahre
 c) in Urnenerdgräbern generell 10 Jahre
 d) in Einzel- und Familiengräbern generell 10 Jahre
(3) Urnen mit denen die Aschenreste eines Verstorbenen 
unter der Erde (Abs. 2 Buchst. c und d) beigesetzt werden, 
müssen aus leicht verrottbarem Material bestehen. Wird vom 
Nutzungsberechtigen gewünscht, dass eine Urne aus einem 
nicht leicht verrottbarem Material unter der Erde beigesetzt 
werden soll, verlängert sich die Ruhefrist unter Abs. 2 Buchst. 
c und d um 10 Jahre.
(4) Die Ruhefrist beginnt am Tag der Bestattung.
(5) Eine Wiederbelegung einer bereits belegten Grabstelle 
darf erst nach Ablauf der Ruhefrist erfolgen.

Teil IV  
Pflege der Grabstätten - Errichtung von Grabmälern

§ 29 Gestaltungsgrundsätze, Einordnungsgebot
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umge-
bung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen 
einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.
(2) Jedes Grabmal muss sich dem Friedhofsteil, in dem es 
aufgestellt oder angebracht wird, einordnen. Es darf den 
Friedhof weder verunstalten noch Ärgernis erregen.

§ 30 Pflege und Instandhaltung der Gräber
(1) Jeder Grabstätte ist spätestens sechs Monate nach der 
Beisetzung bzw. nach der Verleihung des Nutzungsrechts 
würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und bis zum Ab-
lauf der Ruhefrist oder Nutzungszeit zu pflegen und instand 
zu halten. Ein Verzicht auf das Nutzungsrecht während der 
Ruhefrist entbindet nicht von dieser Verpflichtung. Grabbeete 
dürfen nicht höher als die Grabeinfassung oder der zwischen 
den Grabstätten verlegte Plattenstreifen sein. 
(2) Bei allen Grabstätten sind der Nutzungsberechtigte oder – 
sofern dieser verstorben ist – die in § 23 genannten Personen 
zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und Instandhaltung des 
Grabes verpflichtet.
(3) In den Friedhöfen in Freystadt, Großberghausen, Mörs-
dorf, Rohr, Thundorf, Sondersfeld, Forchheim, Thannhausen 
und Burggriesbach haben die Benutzungsberechtigten den 
entlang und zwischen den Grabreihen verlaufenden Rasen-
streifen nach jeder Bestattung oder sonstigen Veränderung in 
der ursprünglichen Fläche wieder anzulegen und anzusäen.
(4) Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflich-
tete (siehe § 23) seiner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die 
Stadt Freystadt unter Fristsetzung auffordern, den ordnungs-
gemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können 
zur Herbeiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erfor-
derliche Maßnahmen auf Kosten des Verpflichteten getroffen 
werden (Ersatzvornahme, § 49).
(5) Ist der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der 
Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht 
bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Stadt Freystadt berechtigt, die Grab-
stätte auf Kosten eines Verpflichteten in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand zu versetzen oder abzuräumen und einzuebnen.

§ 31 Gärtnerische Gestaltung der Gräber (Bepflanzung)
(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Ge-
wächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber und 
Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der 
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild 
des Friedhofs, den besonderen Charakter des Friedhofsteils 

und der unmittelbaren Umgebung anzupassen.
(2) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträu-
cher, Strauch- oder baumartige Pflanzen, Bäume) auf den 
Gräbern bedarf der Erlaubnis der Stadt Freystadt.
(3) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die 
Verfügungsbefugnis der Stadt Freystadt über, wenn sie vom 
Nutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des Nut-
zungsrechts nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die 
Beseitigung zu stark wachsender oder absterbender Bäume 
und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige 
Maßnahme nicht innerhalb der hierfür dem Nutzungsberech-
tigten gesetzten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten 
von der Stadt Freystadt auf seine Kosten durchgeführt (Er-
satzvornahme, § 49).
(4) Die laufende Grabpflege umfasst insbesondere die gärtne-
rische Gestaltung der Grabstätte und ihre Reinhaltung. Ver-
welkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Gräbern 
und Urnenstelen zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulagern.
(5) Für die Entsorgung von Abfällen sind ausschließlich die 
dafür vorgesehenen Container (kompostierbar) und Restmüll-
körbe zu verwenden. Abfall ist entsprechend den angebote-
nen Möglichkeiten der Abfalltrennung zu sortieren. Besteht die 
Möglichkeit der Entsorgung am Friedhof nicht, ist der Abfall 
privat zu entsorgen. Es dürfen nur Abfälle abgelegt werden, 
die bei der Anlegung, Pflege oder Entfernung einer Grabstätte 
unmittelbar anfallen.
(6) Nicht gepflegte Grabstätten, deren Nutzungsberechtigte 
bereits mehrfach von der Stadt Freystadt diesbezüglich an-
geschrieben und auf den ungepflegten Zustand hingewiesen 
worden sind, können durch die Stadt Freystadt eingeebnet 
und mit Rasen angesät werden. Die Kosten für die Einebnung 
der Grabstätte, die Rasensaat und die Rasenpflege trägt der 
Nutzungsberechtigte.
(7) Die Größe der Pflanzflächen richtet sich nach den Grab-
stellengestaltungsplänen. 
a) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Forch-
heim ist als Anlage 1 dieser Satzung beigefügt. 
b) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Sonders-
feld ist als Anlage 2 dieser Satzung beigefügt. 
c) Der Grabstellengestaltungsplan für die Erweiterungsfläche 
des Friedhofes Thannhausen ist als Anlage 3 dieser Satzung 
beigefügt. 
d) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilungen I bis V 
des Friedhofes Thannhausen ist als Anlage 4 dieser Satzung 
beigefügt. 
e) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung X des Fried-
hofes Thannhausen ist als Anlage 5 dieser Satzung beigefügt. 
f) Der Grabstellengestaltungsplan für die Erweiterungsfläche 
des Friedhofes Burggriesbach ist als Anlage 6 dieser Satzung 
beigefügt. 
g) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung XIX des 
Friedhofes Freystadt (Urnengräberbereich) ist als Anlage 7 
dieser Satzung beigefügt. 
h) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung VII des 
Friedhofes Forchheim (Urnengräberbereich) ist als Anlage 8 
dieser Satzung beigefügt. 
i) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung III des 
Friedhofes Möning (Urnengräberbereich) ist als Anlage 9 die-
ser Satzung beigefügt. 
j) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung III Reihe 
1 und Abteilung IV Reihe 1 des Friedhofes Burggriesbach (Ur-
nengräberbereich) ist als Anlage 10 dieser Satzung beigefügt. 
k) Der Grabstellengestaltungsplan für die Abteilung IV des 
Friedhofes Rohr (Urnengräberbereich) ist als Anlage 11 dieser 
Satzung beigefügt.
l) Der Grabstellengestaltungsplan für den Friedhof Freystadt 
ist als Anlage 12 dieser Satzung beigefügt.

§ 32 Unzulässiger Grabschmuck
(1) Das Anbringen von Blumenschmuck, Kränzen, Vasen u.ä. 
an den Urnenstelen und die Vornahme von irgendwelchen Än-
derungen an den Urnenanlagen sind nicht gestattet.
(2) Das Bepflanzen und des Abstellen von Vasen und Kerzen 
im Urnenhain sind nicht gestattet.

§ 33 Gestaltung außerhalb der Grabbeete
(1) Die Grünflächen zwischen und neben den Grabbeeten 
werden ausschließlich von der Stadt Freystadt gestaltet und 
gepflegt. Die zur Grabstätte gehörenden Flächen außerhalb 
des Grabbeetes sind nach einer Beisetzung vom Nutzungsbe-
rechtigten in den ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen.
(2) Für die Gehwegplatten zwischen den Grabstätten sind die 
angrenzenden Nutzungsberechtigten verantwortlich. Diese sind 
in einen ordentlichen und verkehrssicheren Zustand zu erhalten.
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§ 34 Pflegearme Grabstätten
Sollte der Nutzungsberechtigte nachweislich nicht mehr in 
der Lage sein, seine Grabstätte im erforderlichen Umfang 
zu pflegen, so besteht die Möglichkeit das Grab einzuebnen 
und darauf Rasen anzusäen. Dies ist nur nach Absprache mit 
der Stadt Freystadt möglich. Die Kosten für die Einebnung, 
Rasenansaat und Rasenpflege trägt der Nutzungsberechtigte.

§ 35 Erlaubnispflicht für Grabmäler und Einfriedungen
(1) Die Errichtung von Grabdenkmälern, Einfriedungen, Ein-
fassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Än-
derung bedarf - unbeschadet sonstiger Vorschriften - der Er-
laubnis der Stadt Freystadt. Die Stadt Freystadt ist berechtigt, 
soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und 
der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die 
sich auf Werkstoff, Art und Größe der Grabdenkmäler, Einfrie-
dungen usw. beziehen.
(2) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftli-
cher Aufforderung an den Nutzungsberechtigten unter ange-
messener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufenthalt des 
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz 
des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befriste-
te öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte 
nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Stadt 
Freystadt berechtigt auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu 
verwerten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen 
nicht genügt oder den gestalterischen Merkmalen der §§ 38 
und 39 widerspricht (Ersatzvornahme, § 49).
(3) Die Erlaubnis zur Errichtung eines Grabmals ist rechtzeitig 
vorher bei der Stadt Freystadt zu beantragen. Dem Antrag 
sind die zur Prüfung des Entwurfs erforderlichen Zeichnungen 
in zweifacher Fertigung beizufügen und zwar:
a) Grabmalentwurf einschließlich Grundriss und Seitenan-
sicht im Maßstab 1 : 10 mit Angabe des Werkstoffes, der Be-
arbeitungsweise, der Schrift- und Schmuckverteilung,
b) bei größeren, mehrstelligen Grabstätten auch ein Lageplan 
im Maßstab 1 : 25 mit eingetragenem Grundriss des Grabmals,
c) in besonderen Fällen kann auch eine Schriftzeichnung ge-
fordert werden.
Aus den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage 
ersichtlich sein.
(4) Vor Erteilung der Erlaubnis darf mit den Arbeiten im Fried-
hof nicht begonnen werden. 
(5) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht 
den Vorschriften des §§ 38 und 39 dieser Satzung entspricht.
(6) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale 
sind nur als naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig 
und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.
(7) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise 
möglichst seitlich an den Grabdenkmälern angebracht werden.
(8) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag Han-
delnden haften für jede durch die Errichtung von Grabmälern 
und Einfassungen entstehende Beschädigung der Grab- und 
Friedhofsanlagen. Der Benutzungsberechtigte ist verantwort-
lich, dass die erforderlichen Aufräumungsarbeiten nach Been-
digung der Maßnahme durchgeführt werden.

§ 35 a  
Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen 
nur aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 
1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür ein 
Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils gelten-
den Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser 
Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Ge-
winnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachwei-
ses gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer 
glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen 
aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 
2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden.

§ 36 Fundamentierung und Befestigung
(1) Stehende Grabmale sind auf den bauseits errichteten 
Streifenfundamenten standfest zu errichten. Die Grabmalhöhe 
wird von der Oberkante des Geländes gemessen.

(2) In den Teilen der Friedhöfe, in denen keine Streifenfunda-
mente vorhanden sind, muss jedes Grabmal oder sonstige bau-
liche Anlage nach der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung 
von Grabmalanlagen des Bundesverbandes Deutscher Stein-
metze (BIV-Richtlinie) fundamentiert und so befestigt werden, 
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.
(3) Das Grabmal ist mit seinem Fundament, einzelne Grabtei-
le sind untereinander fachgerecht zu verbinden.

§ 37 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen
(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauer-
haft und standsicher gegründet werden, soweit nicht Strei-
fenfundamente vorhanden sind. 
(2) Sind keine Streifenfundamente vorhanden, sind die Funda-
mente nach den neusten Bestimmungen und den anerkann-
ten Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. 
Maßgeblich für die bei der Errichtung und der Standsicher-
heitsprüfung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der 
Baukunst ist die Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von 
Grabmalanlagen des Bundesverbandes Deutscher Steinmet-
ze (BIV-Richtlinie) in ihrer jeweils geltenden Fassung.
(3) Der Nutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ord-
nungsgemäßen, sicheren Zustand zu erhalten. Er ist für 
Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht 
werden. Grabmale, die sich nicht in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden, können nach vorangegangener schriftlicher 
Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der 
in § 23 genannten Personen instandgesetzt oder entfernt wer-
den, wenn die Wiederherstellung verweigert oder innerhalb 
der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, 
§ 49). Kann aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein 
nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche Aufforderung an 
den Nutzungsberechtigten zur Wiederherstellung der Stand-
sicherheit unter Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle abzusperren, 
das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen.
(4) Die Stadt Freystadt lässt jährlich die Standsicherheit der 
Grabmale überprüfen. Bei aufgetretenen Schäden ist der 
Nutzungsberechtigte aufzufordern, die Schäden in angemes-
sener Frist, spätestens innerhalb von vier Wochen zu beseiti-
gen. Sollten die Mängel innerhalb der festgesetzten Frist nicht 
beseitigt sein, ist die Stadt Freystadt befugt, die Mängelbe-
seitigung auf Kosten des Nutzungsberechtigten anzuordnen. 
Lockere Grabsteine sind nach der Richtlinie für die Erstellung 
und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundesverbandes 
Deutscher Steinmetze (BIV-Richtlinie) zu befestigen. Die 
Schadensbeseitigung ist von der beauftragten Firma schrift-
lich zu bestätigen.
(5) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag han-
delnden Personen haften für jede durch die Errichtung von 
Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädi-
gungen der Grab- und Friedhofsanlagen.
(6) Grabmale und bauliche Anlagen (§ 38 und § 39) dürfen vor 
Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nur mit vorheri-
ger Erlaubnis der Stadt Freystadt entfernt werden.
(7) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind 
die Grabmale nach einer entsprechenden Aufforderung der 
Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den 
nach § 23 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfer-
nen. Die Grabstätten sind einzuebnen. Kommt der Nutzungs-
berechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflichtung 
nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter 
Fristsetzung auffordern, den ordnungsgemäßen Zustand her-
zustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des 
ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf 
Kosten des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Ver-
pflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 49). Ist der 
Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. 
die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht 
eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Stadt Freystadt berechtigt, die Grabstätte auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines Verpflichteten 
abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Einfriedungen und 
sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe 
durch den vormals Nutzungsberechtigten in das Eigentum der 
Stadt Freystadt über.
(8) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und 
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart 
des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem 
besonderen Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Än-
derung solcher Anlagen auch nach Ablauf der Ruhefrist und 
des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der 
Gemeinde.

§ 38 Größe der Grabdenkmäler und Einfassungen 
(1) Grabdenkmäler dürfen nicht höher als 1,50 Meter ab ge-
wachsener Geländeoberkante und nicht breiter als zwei Drittel 
der Grabbreite sein. Dabei sollen Höhe und Breite ein harmo-
nisches Verhältnis bilden. Die Grabbreite wird hierbei wie folgt 
gemessen:
a) bei Gräbern mit Einfassung: von Außenkante zu Außenkan-
te dieser Einfassung
b) bei Gräbern ohne Einfassung: zwischen den Tritt- und 
Grabbegrenzungsplatten.
(2) In den Friedhöfen Sondersfeld, Forchheim, in der Erweite-
rungsfläche des Friedhofes Thannhausen (ohne Einfassung 
und ohne Grabbegrenzungsplatten), in der Erweiterungsflä-
che des Friedhofes Burggriesbach, in der Abteilung XIX im 
Friedhof Freystadt (Urnengräberbereich), in der Abteilung III 
im Friedhof Möning (Urnengräberbereich), in der Abteilung VII 
im Friedhof Forchheim (Urnengräberbereich) und in der Ab-
teilung IV in Friedhof Rohr (Urnengräberbereich) dürfen die 
Grabdenkmäler folgende Maße nicht überschreiten:
a) bei Einzelgräbern: Höhe ab gewachsener Geländeober-
kante max. 150 cm, Breite max. 60 cm,
b) bei Familiengräbern (2 Grabstellen): Höhe ab gewachse-
ner Geländeoberkante max. 150 cm, Breite max. 100 cm,
c) bei Familiengräbern (3 Grabstellen): Höhe ab gewachse-
ner Geländeoberkante max. 150 cm, Breite max. 140 cm,
d) bei Urnenerdgräbern: Höhe ab gewachsener Gelän-
deoberkante max. 100 cm, Breite max. 50 cm.
(3) Im Gräberfeld VI im Friedhof Forchheim sind breitere als 
nach § 17 Abs. 1a zulässige Grabdenkmäler und Grabsockel, 
jedoch maximal bis zu zwei Drittel der Grabrasterbreite, sowie 
liegende Grabdenkmäler bis zu einer Größe von maximal 30 
v.H. der Pflanzfläche nach § 15 Abs. 5 zulässig. Grabplatten 
und Grabeinfassungen (Grabumrandungen) sind jedoch nicht 
zugelassen. 
(4) Grabdenkmäler sollen möglichst keinen sichtbaren Sockel 
haben; auf alle Fälle muss er vom gleichen Werkstoff wie das 
Denkmal sein.
(5) 1Grabeinfassungen dürfen folgende Höchstbreiten (von 
Außenkante zu Außenkante gemessen) nicht überschreiten: 
a) bei Einzelgräbern:     1,00 Meter
b) bei Doppelgräbern:    2,00 Meter
c) bei Dreifachgräbern:  3,00 Meter. 
2Für Grabeinfassungen in den Abteilungen I bis V im Friedhof 
Thannhausen gelten die Maße des Grabstellengestaltungs-
planes der Anlage 4 als verbindlich. 
3In den Friedhöfen in Freystadt, Großberghausen, Mörsdorf, 
Rohr, Thundorf, Sondersfeld, Forchheim und in den Erweite-
rungsflächen der Friedhöfe Thannhausen und Burggriesbach 
sind Grabsockel, Grabplatten und Grabeinfassungen nicht 
zugelassen. 
4Abweichend hiervon wird durch die Stadt Freystadt in den 
Friedhöfen Forchheim (Abteilung V), Burggriesbach (neuer 
Teil) und den Urnenerdgräbern in den Friedhöfen Freystadt, 
Thannhausen, Forchheim, Möning, Rohr, und Burggriesbach 
eine Grabeinfassung (Metallrahmen – Größe Pflanzfläche) bei 
Erstbelegung durch die Stadt Freystadt angebracht. Die Kos-
ten für die Einfassung trägt der Nutzungsberechtigte.
5In den Urnenerdgräbern der Friedhöfe Freystadt, Thannhau-
sen, Forchheim, Möning, Rohr und Burggriesbach sind Grab-
platten oder liegende Grabdenkmäler bis zu einer Größe der 
Pflanzfläche nach dem Gestaltungsplan zulässig.
6Im Friedhof Freystadt in Abteilung VIII Reihe 3 (muslimische 
Gräber) sind nur liegende Grabdenkmäler (Grabplatten) er-
laubt. Diese dürfen am Gehweg nicht höher als max. 35 cm ab 
gewachsener Geländeoberkante sein.
(6) Für die Urnennischen in den Urnenstelen in den Friedhöfen 
Freystadt, Möning, Forchheim und Mörsdorf werden genorm-
te, vorgefertigte Verschlussplatten zur Verfügung gestellt. 
(7) Im Urnenhain ist ein Markierung der beigesetzen Urne we-
der mit Grabeinfassung noch mit Grabstein zulässig. 
(8) Die Stadt kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

§ 39 Grabmalgestaltung
(1) Das Grabmal muss so gestaltet sein, dass die Würde des 
Friedhofs als Ruhestätte der Toten gewährleistet bleibt. Es 
darf nicht verunstaltend oder ärgerniserregend wirken. Die 
Verwendung provokativ wirkender Symbole und Zeichen so-
wie das Anbringen von Grabinschriften, die einen den religiö-
sen Frieden störenden Inhalt haben, sind unzulässig. 
(2) Für eine abweichende Grabmalgestaltung, die jedoch dem 
eigentlichen Friedhofszweck und den Erfordernissen der öf-
fentlichen Sicherheit entsprechen muss, stehen im Friedhof 

Freystadt die Gräberfelder III und VIII zur Verfügung.
(3) Die Beschriftung der Verschlussplatten an den Urnenstelen 
wird durch die Stadt Freystadt vorgenommen. Die Schriftart 
und die Zeichen werden von der Stadt vorgegeben. Neben 
Vorname, Name, akademischer Grad, Geburts- und Sterbetag 
ist zusätzlich die Anbringung eines religiösen Zeichens zuläs-
sig. Weitere Nennungen sowie hervortretende Schriften bzw. 
Zeichen sind nicht zugelassen. Die Kosten für die Beschrif-
tung trägt der Grabnutzungsberechtigte. Diese werden direkt 
über den Steinmetz abgerechnet. 
(4) Die Beschriftung der Säule im Urnenhain wird durch die 
Stadt Freystadt vorgenommen. Die Schriftart und die Zeichen 
werden von der Stadt vorgegeben. Zulässig sind Vorname, 
Name, akademischer Grad, Geburts- und Sterbetag. Die Kos-
ten für die Beschriftung trägt der Nutzungsberechtigte. Diese 
werden direkt über den Steinmetz abgerechnet.
(5) Zugelassen sind Grabmale aus witterungsbeständigem, 
handwerklich bearbeitetem Naturstein, Holz und Schmiedeeisen.
(6) Zugelassen ist das Anbringen von Lichtbildern auf den 
Grabsteinen. Die Größe darf maximal DIN A6 (105 mm x 148 
mm) betragen. 
(7) An den Verschlussplatten der Urnenstelen in den Friedhö-
fen Freystadt, Forchheim, Möning und Mörsdorf ist das An-
bringen von Lichtbildern jeglicher Art untersagt.
(8) Im alten Teil des Friedhofes Burggriesbach dürfen nur 
Natursteine heller Art verwendet werden. Kunstmaterial ist für 
Grabeinfassungen zugelassen. 
(9) Nicht zugelassen sind:
a) bis zum Spiegelglanz polierte Hartgesteine und grellweiße 
Gesteine,
b) Grabmale oder Teile davon aus Gips, Dachpappe, Zement-
masse, Baumrinde, Kork, Glas, Tropfstein, Schlacke,
c) Grabmale, die aus Metallen oder Kunststoffen massenwei-
se hergestellt werden,
d) Porzellan-, Glas- oder Emailleschilder, spiegelnde Glas-
platten, Blechformen, Porzellanfiguren, Perlenkränze und alle 
schablonenhaften Gegenstände.
(10) In besonders begründeten Fällen kann die Stadt Ausnah-
men zulassen.

Teil V  
Die Leichenhäuser - Leichentransport

§ 40 Benutzung der Leichenhäuser
(1) Die städtischen Leichenhäuser dienen zur Aufbewahrung 
der Leichen aller im Gemeindegebiet Verstorbenen, bis sie 
bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von 
Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Beiset-
zung im Friedhof.
(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. So-
fern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen 
(§ 15 BestV) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder 
geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung 
getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei ent-
sprechender Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. 
Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an einer über-
tragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes 
erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum unterge-
bracht. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes.
(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen 
und für die Bekleidung von Leichen gelten die Vorschriften 
des § 30 BestV.
(4) Die Stadt Freystadt lässt entsprechend den räumlichen 
Möglichkeiten angelieferte Kränze und Blumengebinde vor 
oder in dem Aufbahrungsraum niederlegen.
(5) Lichtbilder aufgebahrter Leichen dürfen nur mit Zustim-
mung der Angehörigen, die für die Bestattung zu sorgen ha-
ben, aufgenommen werden. 

§ 41 Leichenhausbenutzungszwang
(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung 
in das städtische Leichenhaus zu verbringen.
(2) Dies gilt nicht, wenn
a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- 
bzw. Pflegeheim u. a.) eingetreten ist und dort ein geeigneter 
Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist,
b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswär-
tigen Bestattungsort zur früheren Einsargung freigegeben und 
innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt wird,
c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden 
soll und sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen des § 17 
BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft werden.

§ 42 Leichentransport
Zur Beförderung von Leichen im Gemeindegebiet sind Lei-
chenwagen zu benutzen. Die Beförderung der Leichen hat 
durch das beauftragte Bestattungsunternehmen zu erfolgen.

Teil VI  
Bestattungsvorschriften

§ 43 Allgemeines
(1) Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestat-
tung von Leichen oder Leichenteilen sowie die Beisetzung 
von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnennischen. Die 
Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die 
Urnennische geschlossen ist.
(2) Das Grab muss spätestens 24 Stunden vor Beginn der Be-
stattung bei der Stadt Freystadt bestellt werden.

§ 44 Friedhofs- und Bestattungspersonal
(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung 
stehenden Verrichtungen auf dem gemeindlichen Friedhöfen, 
insbesondere
a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes,
b) das Versenken des Sarges 
c) die Beisetzung von Urnen,
d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur 
Grabstätte einschließlich der Stellung der Träger,
e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Lei-
chen und Gebeinen sowie Urnen) einschließlich notwendiger 
Umsargungen,
f) das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aus-
segnungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck),
obliegt dem beauftragten Bestattungsunternehmen. 
(2) Auf Antrag kann die Gemeinde von der Inanspruchnahme 
des Trägerpersonals nach Abs. 1d) und der Ausschmückung 
nach Abs. 1f) befreien.
(3) Die unmittelbare Wahrnehmung der sonstigen mit dem 
Friedhofsbetrieb verbundenen Aufgaben (Betreuung der 
Friedhofsanlagen) obliegt der Stadt Freystadt.

§ 45 Beerdigung
(1) Bestattungen finden zur Tageszeit statt. Ausnahmen davon 
kann die Friedhofsverwaltung in besonderen Fällen zulassen.
(2) Den genauen Zeitpunkt der Bestattung setzt das Bestat-
tungsunternehmen im Einvernehmen mit der Stadt Freys-
tadt, den Angehörigen des Verstorbenen und dem jeweiligen 
Pfarramt fest.
(3) Eine Viertelstunde vor Beginn der Beerdigung wird der 
Sarg geschlossen. Nach Beendigung der kirchlichen Handlun-
gen wird der Trauerzug unter Führung eines Angestellten des 
beauftragten Bestattungsunternehmens bzw. des örtlichen 
Leichenbestatters zum Grabe geleitet.
(4) Nachrufe, Kranzniederlegungen oder musikalische Darbie-
tungen haben dem würdigen und christlichen Charakter des 
Begräbnisses zu entsprechen.

§ 46 Voraussetzungen der Bestattung
(1) Leichen und Aschenreste dürfen erst dann bestattet wer-
den, wenn die Todesbescheinigung und der Nachweis der 
standesamtlichen Beurkundung des Sterbefalls vorliegen. 
Darf die Bestattung aufgrund von Vermerken auf der Todes-
bescheinigung erst nach richterlicher oder sonstiger behördli-
cher Genehmigung stattfinden, so ist bis zu deren Nachweis 
zu warten.
(2) Totgeburten und Abgänge dürfen nur gegen Vorlage einer 
Bescheinigung der Hebamme oder des behandelnden Arztes 
bestattet werden.

§ 47 Beschaffenheit von Särgen
Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für 
die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitro-
zellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke 
und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör 
und –ausstattung.
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetz werden, müssen aus 
leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen.

§ 48 Exhumierung und Umbettung
(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen 
bedarf unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften der 
vorherigen Erlaubnis der Stadt Freystadt.
(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht 
oder einer Behörde angeordnet werden, sollen sie nur in den 

Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchs-
zeiten erfolgen.
(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages 
des Nutznutzungsberechtigten
(4) Nach  Ablauf der Ruhefrist (§ 28) noch vorhandene Gebei-
ne oder Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der 
Stadt Freystadt auch in belegte Grabstätten aller Art umgebet-
tet werden.
(5) Alle Umbettungen werden von Bestattern durchgeführt. 
Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt die Stadt Freystadt in 
Absprache mit dem Bestatter.
(6) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. 
Umbettung nicht beiwohnen.
(7) Die Leichen von Personen, die an einer gemeingefährli-
chen oder übertragbaren Krankheit verstorben sind, dürfen 
nur umgebettet werden, wenn das Gesundheitsamt zuge-
stimmt hat.
(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV.

Teil VII  
Schlussbestimmungen

§ 49 Ersatzvornahme
(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser 
Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Fol-
ge zu leisten.
(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungs-
pflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann die Stadt Freystadt 
die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder 
vornehmen lassen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich 
anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu setzen. Ist 
der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so 
ersetzt die öffentliche Bekanntmachung die an den Pflichtigen 
adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen Andro-
hung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflich-
tige nicht erreichbar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr 
einer drohenden Gefahr notwendig ist.

§ 50 Gebühren
Die Leistungen der Stadt Freystadt aufgrund dieser Satzung 
sind gebührenpflichtig nach Maßgabe der Gebührensatzung 
für das Bestattungswesen.

§ 51 Haftungsausschluss
Die Stadt Freystadt übernimmt für die Beschädigungen, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanla-
gen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter 
Personen verursacht werden, keine Haftung.

§ 52 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OwiG kann mit 
Geldbuße von mindestens 5,– Euro und höchstens 2.500,– 
Euro belegt werden wer:
a. der Vorschrift über den Benutzungszwang (§ 5) zuwider-
handelt,
b. seiner Pflicht zur gärtnerischen Gestaltung (§ 31) nicht 
nachkommt,
c. sich entgegen § 8 auf dem Friedhof verhält oder den Ver-
boten zuwiderhandelt,
d. entgegen § 10 Abs. 1 gewerbsmäßige Arbeiten ohne die 
erforderliche Erlaubnis der Stadt Freystadt auf dem Friedhof 
vornimmt,
e. einer der Vorschriften des § 31 Abs. 5 über die Ablage von 
Abfällen zuwiderhandelt,
f. ohne die nach § 8 Abs. 3 Buchst. j erforderliche Zustim-
mung Bild- oder Tonaufzeichnungen und Lautsprecherüber-
tragungen, außer zu privaten Zwecken, von Trauerfeiern oder 
Bestattungen vornimmt,
g. einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren 
Anordnung zuwiderhandelt.

§ 53 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01. April 2017 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benützung der städ-
tischen Bestattungseinrichtungen vom 23. Juni 1981 zuletzt 
geändert durch die 9. Änderungssatzung vom 01.12.2009 
einschließlich deren Anlagen außer Kraft. 

STADT FREYSTADT
Freystadt, den 07. März 2017

Dorr
1. Bürgermeister
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gärtnerischen und sonstigen Anlagen außerhalb des Bereichs 
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Stadt Freystadt.

§ 34 Pflegearme Grabstätten
Sollte der Nutzungsberechtigte nachweislich nicht mehr in 
der Lage sein, seine Grabstätte im erforderlichen Umfang 
zu pflegen, so besteht die Möglichkeit das Grab einzuebnen 
und darauf Rasen anzusäen. Dies ist nur nach Absprache mit 
der Stadt Freystadt möglich. Die Kosten für die Einebnung, 
Rasenansaat und Rasenpflege trägt der Nutzungsberechtigte.

§ 35 Erlaubnispflicht für Grabmäler und Einfriedungen
(1) Die Errichtung von Grabdenkmälern, Einfriedungen, Ein-
fassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Än-
derung bedarf - unbeschadet sonstiger Vorschriften - der Er-
laubnis der Stadt Freystadt. Die Stadt Freystadt ist berechtigt, 
soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und 
der Friedhofszweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die 
sich auf Werkstoff, Art und Größe der Grabdenkmäler, Einfrie-
dungen usw. beziehen.
(2) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftli-
cher Aufforderung an den Nutzungsberechtigten unter ange-
messener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufenthalt des 
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz 
des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befriste-
te öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte 
nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Stadt 
Freystadt berechtigt auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu 
verwerten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen 
nicht genügt oder den gestalterischen Merkmalen der §§ 38 
und 39 widerspricht (Ersatzvornahme, § 49).
(3) Die Erlaubnis zur Errichtung eines Grabmals ist rechtzeitig 
vorher bei der Stadt Freystadt zu beantragen. Dem Antrag 
sind die zur Prüfung des Entwurfs erforderlichen Zeichnungen 
in zweifacher Fertigung beizufügen und zwar:
a) Grabmalentwurf einschließlich Grundriss und Seitenan-
sicht im Maßstab 1 : 10 mit Angabe des Werkstoffes, der Be-
arbeitungsweise, der Schrift- und Schmuckverteilung,
b) bei größeren, mehrstelligen Grabstätten auch ein Lageplan 
im Maßstab 1 : 25 mit eingetragenem Grundriss des Grabmals,
c) in besonderen Fällen kann auch eine Schriftzeichnung ge-
fordert werden.
Aus den Zeichnungen müssen alle Einzelheiten der Anlage 
ersichtlich sein.
(4) Vor Erteilung der Erlaubnis darf mit den Arbeiten im Fried-
hof nicht begonnen werden. 
(5) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht 
den Vorschriften des §§ 38 und 39 dieser Satzung entspricht.
(6) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale 
sind nur als naturlasierte Holztafeln oder -kreuze zulässig 
und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.
(7) Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise 
möglichst seitlich an den Grabdenkmälern angebracht werden.
(8) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag Han-
delnden haften für jede durch die Errichtung von Grabmälern 
und Einfassungen entstehende Beschädigung der Grab- und 
Friedhofsanlagen. Der Benutzungsberechtigte ist verantwort-
lich, dass die erforderlichen Aufräumungsarbeiten nach Been-
digung der Maßnahme durchgeführt werden.

§ 35 a  
Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit
Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen 
nur aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste Formen 
von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 
1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und hierfür ein 
Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils gelten-
den Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser 
Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Ge-
winnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachwei-
ses gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer 
glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen 
aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 
2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden.

§ 36 Fundamentierung und Befestigung
(1) Stehende Grabmale sind auf den bauseits errichteten 
Streifenfundamenten standfest zu errichten. Die Grabmalhöhe 
wird von der Oberkante des Geländes gemessen.

(2) In den Teilen der Friedhöfe, in denen keine Streifenfunda-
mente vorhanden sind, muss jedes Grabmal oder sonstige bau-
liche Anlage nach der Richtlinie für die Erstellung und Prüfung 
von Grabmalanlagen des Bundesverbandes Deutscher Stein-
metze (BIV-Richtlinie) fundamentiert und so befestigt werden, 
dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.
(3) Das Grabmal ist mit seinem Fundament, einzelne Grabtei-
le sind untereinander fachgerecht zu verbinden.

§ 37 Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen
(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauer-
haft und standsicher gegründet werden, soweit nicht Strei-
fenfundamente vorhanden sind. 
(2) Sind keine Streifenfundamente vorhanden, sind die Funda-
mente nach den neusten Bestimmungen und den anerkann-
ten Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. 
Maßgeblich für die bei der Errichtung und der Standsicher-
heitsprüfung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der 
Baukunst ist die Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von 
Grabmalanlagen des Bundesverbandes Deutscher Steinmet-
ze (BIV-Richtlinie) in ihrer jeweils geltenden Fassung.
(3) Der Nutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ord-
nungsgemäßen, sicheren Zustand zu erhalten. Er ist für 
Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht 
werden. Grabmale, die sich nicht in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden, können nach vorangegangener schriftlicher 
Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der 
in § 23 genannten Personen instandgesetzt oder entfernt wer-
den, wenn die Wiederherstellung verweigert oder innerhalb 
der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, 
§ 49). Kann aufgrund der akut drohenden Gefahr durch ein 
nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche Aufforderung an 
den Nutzungsberechtigten zur Wiederherstellung der Stand-
sicherheit unter Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle abzusperren, 
das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen.
(4) Die Stadt Freystadt lässt jährlich die Standsicherheit der 
Grabmale überprüfen. Bei aufgetretenen Schäden ist der 
Nutzungsberechtigte aufzufordern, die Schäden in angemes-
sener Frist, spätestens innerhalb von vier Wochen zu beseiti-
gen. Sollten die Mängel innerhalb der festgesetzten Frist nicht 
beseitigt sein, ist die Stadt Freystadt befugt, die Mängelbe-
seitigung auf Kosten des Nutzungsberechtigten anzuordnen. 
Lockere Grabsteine sind nach der Richtlinie für die Erstellung 
und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundesverbandes 
Deutscher Steinmetze (BIV-Richtlinie) zu befestigen. Die 
Schadensbeseitigung ist von der beauftragten Firma schrift-
lich zu bestätigen.
(5) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag han-
delnden Personen haften für jede durch die Errichtung von 
Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädi-
gungen der Grab- und Friedhofsanlagen.
(6) Grabmale und bauliche Anlagen (§ 38 und § 39) dürfen vor 
Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts nur mit vorheri-
ger Erlaubnis der Stadt Freystadt entfernt werden.
(7) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind 
die Grabmale nach einer entsprechenden Aufforderung der 
Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den 
nach § 23 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfer-
nen. Die Grabstätten sind einzuebnen. Kommt der Nutzungs-
berechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflichtung 
nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter 
Fristsetzung auffordern, den ordnungsgemäßen Zustand her-
zustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeiführung des 
ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf 
Kosten des vormals Nutzungsberechtigten oder sonst Ver-
pflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 49). Ist der 
Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. 
die Existenz des sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht 
eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist die Stadt Freystadt berechtigt, die Grabstätte auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten oder eines Verpflichteten 
abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Einfriedungen und 
sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe 
durch den vormals Nutzungsberechtigten in das Eigentum der 
Stadt Freystadt über.
(8) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und 
bauliche Anlagen oder solche, die als besondere Eigenart 
des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem 
besonderen Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Än-
derung solcher Anlagen auch nach Ablauf der Ruhefrist und 
des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der 
Gemeinde.

§ 38 Größe der Grabdenkmäler und Einfassungen 
(1) Grabdenkmäler dürfen nicht höher als 1,50 Meter ab ge-
wachsener Geländeoberkante und nicht breiter als zwei Drittel 
der Grabbreite sein. Dabei sollen Höhe und Breite ein harmo-
nisches Verhältnis bilden. Die Grabbreite wird hierbei wie folgt 
gemessen:
a) bei Gräbern mit Einfassung: von Außenkante zu Außenkan-
te dieser Einfassung
b) bei Gräbern ohne Einfassung: zwischen den Tritt- und 
Grabbegrenzungsplatten.
(2) In den Friedhöfen Sondersfeld, Forchheim, in der Erweite-
rungsfläche des Friedhofes Thannhausen (ohne Einfassung 
und ohne Grabbegrenzungsplatten), in der Erweiterungsflä-
che des Friedhofes Burggriesbach, in der Abteilung XIX im 
Friedhof Freystadt (Urnengräberbereich), in der Abteilung III 
im Friedhof Möning (Urnengräberbereich), in der Abteilung VII 
im Friedhof Forchheim (Urnengräberbereich) und in der Ab-
teilung IV in Friedhof Rohr (Urnengräberbereich) dürfen die 
Grabdenkmäler folgende Maße nicht überschreiten:
a) bei Einzelgräbern: Höhe ab gewachsener Geländeober-
kante max. 150 cm, Breite max. 60 cm,
b) bei Familiengräbern (2 Grabstellen): Höhe ab gewachse-
ner Geländeoberkante max. 150 cm, Breite max. 100 cm,
c) bei Familiengräbern (3 Grabstellen): Höhe ab gewachse-
ner Geländeoberkante max. 150 cm, Breite max. 140 cm,
d) bei Urnenerdgräbern: Höhe ab gewachsener Gelän-
deoberkante max. 100 cm, Breite max. 50 cm.
(3) Im Gräberfeld VI im Friedhof Forchheim sind breitere als 
nach § 17 Abs. 1a zulässige Grabdenkmäler und Grabsockel, 
jedoch maximal bis zu zwei Drittel der Grabrasterbreite, sowie 
liegende Grabdenkmäler bis zu einer Größe von maximal 30 
v.H. der Pflanzfläche nach § 15 Abs. 5 zulässig. Grabplatten 
und Grabeinfassungen (Grabumrandungen) sind jedoch nicht 
zugelassen. 
(4) Grabdenkmäler sollen möglichst keinen sichtbaren Sockel 
haben; auf alle Fälle muss er vom gleichen Werkstoff wie das 
Denkmal sein.
(5) 1Grabeinfassungen dürfen folgende Höchstbreiten (von 
Außenkante zu Außenkante gemessen) nicht überschreiten: 
a) bei Einzelgräbern:     1,00 Meter
b) bei Doppelgräbern:    2,00 Meter
c) bei Dreifachgräbern:  3,00 Meter. 
2Für Grabeinfassungen in den Abteilungen I bis V im Friedhof 
Thannhausen gelten die Maße des Grabstellengestaltungs-
planes der Anlage 4 als verbindlich. 
3In den Friedhöfen in Freystadt, Großberghausen, Mörsdorf, 
Rohr, Thundorf, Sondersfeld, Forchheim und in den Erweite-
rungsflächen der Friedhöfe Thannhausen und Burggriesbach 
sind Grabsockel, Grabplatten und Grabeinfassungen nicht 
zugelassen. 
4Abweichend hiervon wird durch die Stadt Freystadt in den 
Friedhöfen Forchheim (Abteilung V), Burggriesbach (neuer 
Teil) und den Urnenerdgräbern in den Friedhöfen Freystadt, 
Thannhausen, Forchheim, Möning, Rohr, und Burggriesbach 
eine Grabeinfassung (Metallrahmen – Größe Pflanzfläche) bei 
Erstbelegung durch die Stadt Freystadt angebracht. Die Kos-
ten für die Einfassung trägt der Nutzungsberechtigte.
5In den Urnenerdgräbern der Friedhöfe Freystadt, Thannhau-
sen, Forchheim, Möning, Rohr und Burggriesbach sind Grab-
platten oder liegende Grabdenkmäler bis zu einer Größe der 
Pflanzfläche nach dem Gestaltungsplan zulässig.
6Im Friedhof Freystadt in Abteilung VIII Reihe 3 (muslimische 
Gräber) sind nur liegende Grabdenkmäler (Grabplatten) er-
laubt. Diese dürfen am Gehweg nicht höher als max. 35 cm ab 
gewachsener Geländeoberkante sein.
(6) Für die Urnennischen in den Urnenstelen in den Friedhöfen 
Freystadt, Möning, Forchheim und Mörsdorf werden genorm-
te, vorgefertigte Verschlussplatten zur Verfügung gestellt. 
(7) Im Urnenhain ist ein Markierung der beigesetzen Urne we-
der mit Grabeinfassung noch mit Grabstein zulässig. 
(8) Die Stadt kann in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.

§ 39 Grabmalgestaltung
(1) Das Grabmal muss so gestaltet sein, dass die Würde des 
Friedhofs als Ruhestätte der Toten gewährleistet bleibt. Es 
darf nicht verunstaltend oder ärgerniserregend wirken. Die 
Verwendung provokativ wirkender Symbole und Zeichen so-
wie das Anbringen von Grabinschriften, die einen den religiö-
sen Frieden störenden Inhalt haben, sind unzulässig. 
(2) Für eine abweichende Grabmalgestaltung, die jedoch dem 
eigentlichen Friedhofszweck und den Erfordernissen der öf-
fentlichen Sicherheit entsprechen muss, stehen im Friedhof 

Freystadt die Gräberfelder III und VIII zur Verfügung.
(3) Die Beschriftung der Verschlussplatten an den Urnenstelen 
wird durch die Stadt Freystadt vorgenommen. Die Schriftart 
und die Zeichen werden von der Stadt vorgegeben. Neben 
Vorname, Name, akademischer Grad, Geburts- und Sterbetag 
ist zusätzlich die Anbringung eines religiösen Zeichens zuläs-
sig. Weitere Nennungen sowie hervortretende Schriften bzw. 
Zeichen sind nicht zugelassen. Die Kosten für die Beschrif-
tung trägt der Grabnutzungsberechtigte. Diese werden direkt 
über den Steinmetz abgerechnet. 
(4) Die Beschriftung der Säule im Urnenhain wird durch die 
Stadt Freystadt vorgenommen. Die Schriftart und die Zeichen 
werden von der Stadt vorgegeben. Zulässig sind Vorname, 
Name, akademischer Grad, Geburts- und Sterbetag. Die Kos-
ten für die Beschriftung trägt der Nutzungsberechtigte. Diese 
werden direkt über den Steinmetz abgerechnet.
(5) Zugelassen sind Grabmale aus witterungsbeständigem, 
handwerklich bearbeitetem Naturstein, Holz und Schmiedeeisen.
(6) Zugelassen ist das Anbringen von Lichtbildern auf den 
Grabsteinen. Die Größe darf maximal DIN A6 (105 mm x 148 
mm) betragen. 
(7) An den Verschlussplatten der Urnenstelen in den Friedhö-
fen Freystadt, Forchheim, Möning und Mörsdorf ist das An-
bringen von Lichtbildern jeglicher Art untersagt.
(8) Im alten Teil des Friedhofes Burggriesbach dürfen nur 
Natursteine heller Art verwendet werden. Kunstmaterial ist für 
Grabeinfassungen zugelassen. 
(9) Nicht zugelassen sind:
a) bis zum Spiegelglanz polierte Hartgesteine und grellweiße 
Gesteine,
b) Grabmale oder Teile davon aus Gips, Dachpappe, Zement-
masse, Baumrinde, Kork, Glas, Tropfstein, Schlacke,
c) Grabmale, die aus Metallen oder Kunststoffen massenwei-
se hergestellt werden,
d) Porzellan-, Glas- oder Emailleschilder, spiegelnde Glas-
platten, Blechformen, Porzellanfiguren, Perlenkränze und alle 
schablonenhaften Gegenstände.
(10) In besonders begründeten Fällen kann die Stadt Ausnah-
men zulassen.

Teil V  
Die Leichenhäuser - Leichentransport

§ 40 Benutzung der Leichenhäuser
(1) Die städtischen Leichenhäuser dienen zur Aufbewahrung 
der Leichen aller im Gemeindegebiet Verstorbenen, bis sie 
bestattet oder überführt werden und zur Aufbewahrung von 
Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Beiset-
zung im Friedhof.
(2) Die Verstorbenen werden im Leichenhaus aufgebahrt. So-
fern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken 
bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbenen wäh-
rend der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen 
(§ 15 BestV) entscheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder 
geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber keine Bestimmung 
getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei ent-
sprechender Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. 
Leichen von Personen, die bei Eintritt des Todes an einer über-
tragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes 
erkrankt waren, werden in einem gesonderten Raum unterge-
bracht. Der Zutritt zu diesem Raum und die Besichtigung der 
Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes.
(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen 
und für die Bekleidung von Leichen gelten die Vorschriften 
des § 30 BestV.
(4) Die Stadt Freystadt lässt entsprechend den räumlichen 
Möglichkeiten angelieferte Kränze und Blumengebinde vor 
oder in dem Aufbahrungsraum niederlegen.
(5) Lichtbilder aufgebahrter Leichen dürfen nur mit Zustim-
mung der Angehörigen, die für die Bestattung zu sorgen ha-
ben, aufgenommen werden. 

§ 41 Leichenhausbenutzungszwang
(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung 
in das städtische Leichenhaus zu verbringen.
(2) Dies gilt nicht, wenn
a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- 
bzw. Pflegeheim u. a.) eingetreten ist und dort ein geeigneter 
Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhanden ist,
b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswär-
tigen Bestattungsort zur früheren Einsargung freigegeben und 
innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt wird,
c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden 
soll und sichergestellt ist, dass die Voraussetzungen des § 17 
BestV vom Träger der Bestattungsanlage geprüft werden.

§ 42 Leichentransport
Zur Beförderung von Leichen im Gemeindegebiet sind Lei-
chenwagen zu benutzen. Die Beförderung der Leichen hat 
durch das beauftragte Bestattungsunternehmen zu erfolgen.

Teil VI  
Bestattungsvorschriften

§ 43 Allgemeines
(1) Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestat-
tung von Leichen oder Leichenteilen sowie die Beisetzung 
von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnennischen. Die 
Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die 
Urnennische geschlossen ist.
(2) Das Grab muss spätestens 24 Stunden vor Beginn der Be-
stattung bei der Stadt Freystadt bestellt werden.

§ 44 Friedhofs- und Bestattungspersonal
(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung 
stehenden Verrichtungen auf dem gemeindlichen Friedhöfen, 
insbesondere
a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes,
b) das Versenken des Sarges 
c) die Beisetzung von Urnen,
d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur 
Grabstätte einschließlich der Stellung der Träger,
e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Lei-
chen und Gebeinen sowie Urnen) einschließlich notwendiger 
Umsargungen,
f) das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aus-
segnungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck),
obliegt dem beauftragten Bestattungsunternehmen. 
(2) Auf Antrag kann die Gemeinde von der Inanspruchnahme 
des Trägerpersonals nach Abs. 1d) und der Ausschmückung 
nach Abs. 1f) befreien.
(3) Die unmittelbare Wahrnehmung der sonstigen mit dem 
Friedhofsbetrieb verbundenen Aufgaben (Betreuung der 
Friedhofsanlagen) obliegt der Stadt Freystadt.

§ 45 Beerdigung
(1) Bestattungen finden zur Tageszeit statt. Ausnahmen davon 
kann die Friedhofsverwaltung in besonderen Fällen zulassen.
(2) Den genauen Zeitpunkt der Bestattung setzt das Bestat-
tungsunternehmen im Einvernehmen mit der Stadt Freys-
tadt, den Angehörigen des Verstorbenen und dem jeweiligen 
Pfarramt fest.
(3) Eine Viertelstunde vor Beginn der Beerdigung wird der 
Sarg geschlossen. Nach Beendigung der kirchlichen Handlun-
gen wird der Trauerzug unter Führung eines Angestellten des 
beauftragten Bestattungsunternehmens bzw. des örtlichen 
Leichenbestatters zum Grabe geleitet.
(4) Nachrufe, Kranzniederlegungen oder musikalische Darbie-
tungen haben dem würdigen und christlichen Charakter des 
Begräbnisses zu entsprechen.

§ 46 Voraussetzungen der Bestattung
(1) Leichen und Aschenreste dürfen erst dann bestattet wer-
den, wenn die Todesbescheinigung und der Nachweis der 
standesamtlichen Beurkundung des Sterbefalls vorliegen. 
Darf die Bestattung aufgrund von Vermerken auf der Todes-
bescheinigung erst nach richterlicher oder sonstiger behördli-
cher Genehmigung stattfinden, so ist bis zu deren Nachweis 
zu warten.
(2) Totgeburten und Abgänge dürfen nur gegen Vorlage einer 
Bescheinigung der Hebamme oder des behandelnden Arztes 
bestattet werden.

§ 47 Beschaffenheit von Särgen
Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für 
die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) er-
laubt, die keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitro-
zellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke 
und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör 
und –ausstattung.
Auch Überurnen, die in der Erde beigesetz werden, müssen aus 
leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen.

§ 48 Exhumierung und Umbettung
(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen 
bedarf unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften der 
vorherigen Erlaubnis der Stadt Freystadt.
(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht 
oder einer Behörde angeordnet werden, sollen sie nur in den 

Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchs-
zeiten erfolgen.
(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages 
des Nutznutzungsberechtigten
(4) Nach  Ablauf der Ruhefrist (§ 28) noch vorhandene Gebei-
ne oder Aschenreste können mit vorheriger Zustimmung der 
Stadt Freystadt auch in belegte Grabstätten aller Art umgebet-
tet werden.
(5) Alle Umbettungen werden von Bestattern durchgeführt. 
Den Zeitpunkt der Umbettung bestimmt die Stadt Freystadt in 
Absprache mit dem Bestatter.
(6) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. 
Umbettung nicht beiwohnen.
(7) Die Leichen von Personen, die an einer gemeingefährli-
chen oder übertragbaren Krankheit verstorben sind, dürfen 
nur umgebettet werden, wenn das Gesundheitsamt zuge-
stimmt hat.
(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV.

Teil VII  
Schlussbestimmungen

§ 49 Ersatzvornahme
(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser 
Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den 
Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Fol-
ge zu leisten.
(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungs-
pflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann die Stadt Freystadt 
die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder 
vornehmen lassen. Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich 
anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu setzen. Ist 
der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so 
ersetzt die öffentliche Bekanntmachung die an den Pflichtigen 
adressierte schriftliche Androhung. Einer vorherigen Andro-
hung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflich-
tige nicht erreichbar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr 
einer drohenden Gefahr notwendig ist.

§ 50 Gebühren
Die Leistungen der Stadt Freystadt aufgrund dieser Satzung 
sind gebührenpflichtig nach Maßgabe der Gebührensatzung 
für das Bestattungswesen.

§ 51 Haftungsausschluss
Die Stadt Freystadt übernimmt für die Beschädigungen, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhofsanla-
gen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter 
Personen verursacht werden, keine Haftung.

§ 52 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OwiG kann mit 
Geldbuße von mindestens 5,– Euro und höchstens 2.500,– 
Euro belegt werden wer:
a. der Vorschrift über den Benutzungszwang (§ 5) zuwider-
handelt,
b. seiner Pflicht zur gärtnerischen Gestaltung (§ 31) nicht 
nachkommt,
c. sich entgegen § 8 auf dem Friedhof verhält oder den Ver-
boten zuwiderhandelt,
d. entgegen § 10 Abs. 1 gewerbsmäßige Arbeiten ohne die 
erforderliche Erlaubnis der Stadt Freystadt auf dem Friedhof 
vornimmt,
e. einer der Vorschriften des § 31 Abs. 5 über die Ablage von 
Abfällen zuwiderhandelt,
f. ohne die nach § 8 Abs. 3 Buchst. j erforderliche Zustim-
mung Bild- oder Tonaufzeichnungen und Lautsprecherüber-
tragungen, außer zu privaten Zwecken, von Trauerfeiern oder 
Bestattungen vornimmt,
g. einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren 
Anordnung zuwiderhandelt.

§ 53 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01. April 2017 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benützung der städ-
tischen Bestattungseinrichtungen vom 23. Juni 1981 zuletzt 
geändert durch die 9. Änderungssatzung vom 01.12.2009 
einschließlich deren Anlagen außer Kraft. 

STADT FREYSTADT
Freystadt, den 07. März 2017

Dorr
1. Bürgermeister
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Holzbau
Dacheindeckung
Marktstände
Terrassenbeläge
Trockenbau
Dachflächenfenster

Rufen Sie  
uns an,  
wir beraten  
Sie gerne!

w w w . s e i t z - z i m m e r e i . d e 

Lindenweg 40, 
92342 Freystadt
Tel. 09179 - 964796

Probieren Sie bei uns Spezialitäten aus der Region!
Bei uns gibt es auch Bier von der Brauerei Katzerer, Sondersfeld! 
Wir bereiten unsere Speisen ausschließlich mit Fleisch aus der Region zu.

Unsere Ö� nungszeiten: 
Mo. von 18 - 1 Uhr, Di. Ruhetag, 
Mi. von 19 - 1 Uhr, Do. - So. von 18 - 1 Uhr

Besuche uns 
auf Facebook!

NATURHEILPRAXIS 
   HEIlPRAKTIKER 
             Mario Brzosk 
      Schweninger Str. 2 
        92342 Freystadt 
 Tel. 09179  96 41 69 

info@heilpraktiker-freystadt.de 
Mit Ernährungsumstellung zum Wohlfühlgewicht  

Klassische Naturheilverfahren 
Traditionelle Harndiagnostik, Bluttest, Labordiag.  
Wirbelsäulentherapie nach Dorn u. Kinesio-Tapen 

Irisdiagnose, Neuraltherapie, Ohrakupunktur, 
Infusionen, Ozon-Sauerstoff–, Eigenblutbehandlung 

Naturheilkundlichen Ausleitungsverfahren 
Aderlass, Schröpfen, Blutegel, Colon Hydro Therapie 

Termine nach Vereinbarung 

Große Anzeige: Mit Therapien 

Kleine Anzeige: Visitenkarte 

NATURHEILPRAXIS 
   HEILPRAKTIKER 
             Mario Brzosk 
      Schweninger Str. 2 
        92342 Freystadt 
 Tel. 09179  96 41 69 

info@heilpraktiker-freystadt.de 
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Abgabeschluss für Anzeigen ist am
Donnerstag, 06. April um 12 Uhr.

Spätere Abgaben können leider nicht
berücksichtigt werden.

Das nächste Mitteilungsblatt
erscheint am 15. April 2017.
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Evang. Pfarramt Sulzkirchen
Pfr. Tobias Schäfer, Hauptstr. 34, 92342 Freystadt OT Sulzkirchen,
Tel. 09179 / 54 79, Fax 09179 / 23 02,
eMail: pfarramt.sulzkirchen@elkb.de

Bürostunden der Pfarramtssekretärin:
Mittwoch von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Evangelische Gottesdienste
Sonntag, 02. April
8.30 Uhr Gottesdienst in Sulzkirchen (Pfr. Schäfer)
10.00 Uhr Kindergottesdienst in Sulzkirchen ( Team)
10.00 Uhr Gottesdienst in Freystadt (Pfr. Schäfer)
Donnerstag, 06. April 
16.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Caritasheim Freystadt
für Menschen mit Demenz und deren Angehörige
Sonntag, 09. April
9.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
(Konfirmanden +Pfr. Schäfer)
Gründonnerstag, 13. April
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in Freystadt 

(Pfr. Schäfer)
20.00 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in Sulzkirchen 

(Pfr. Schäfer)
Karfreitag, 14. April 
8.30 Uhr Gottesdienst in Sulzkirchen (Pfr. Schäfer)
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in Oberndorf 

(Pfr. Schäfer)
14.00 Uhr  Andacht mit Beichte und Abendmahl in Sulzkirchen 

(Pfr. Schäfer)
Ostersonntag, 16. April
5.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Saft) in Sulzkirchen 

(Pfr. Schäfer + Team)
8.30 Uhr Gottesdienst in Oberndorf (Pfr. Schäfer)
10.00 Uhr  Gottesdienst und Kindergottesdienst in Freystadt 

(Pfr. Schäfer)
Ostermontag, 17. April
9.30 Uhr Gottesdienst in Sulzkirchen (Pfr. Henkys)
Am Sonntag, 02.04. ab 13.30 Uhr herzliche Einladung zu Kaffee 
und Kuchen am Osterbrunnen in Sulzkirchen (bei schlechtem 
Wetter im Jugend- und Gemeindehaus)

Andachten in der Passionszeit
Sie sind herzlich eingeladen, in Worten, Bildern und Musik über 
das Leiden und Sterben Jesu Christi nachdenken. Am 05. April 
in Freystadt um 19:30 Uhr.

Herzliche Einladung zum ökumenischen Kreuzweg
in Freystadt an Palmsonntag, 09. April. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr 
an der Stadtpfarrkirche. Dort beginnt und endet der Stationen-
weg mit besinnlichen Texten zur Passion Jesu.

Konfirmation am 23. April um 10.00 Uhr in Sulzkirchen 
nicht wie irrtümlich 9.30 Uhr im Landlbote abgedruckt.

Gruppen und Kreise
Posaunenchor
Jeden Montag um 20.00 Uhr im Jugend- und Gemeindehaus 
Sulzkirchen

Frauenkreis 
Am Samstag, 01. April Osterbrunnen binden. Ansprechpartnerin: 
Andrea Leuthel, Tel. 904 27

„Zeit für mich“ Frauentreff
Am Dienstag, 11. April um 20 Uhr. Basteln mit Naturmaterialien 
in Weidenwang. Ansprechpartnerin: Tanja Schmid, Tel. 965200

ELJ-Jugendkreis
Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr, im Jugend- und Gemeinde-
haus Sulzkirchen

Mutter-Kind-Gruppe „ Die Wichtelkinder“
Jeden Montag um 9.30 Uhr, im Jugend- und Gemeindehaus 
Sulzkirchen (außer in den Schulferien). Ansprechpartnerin: 
Kirstin Karner, Tel. 08469-545, Sabine Foistner, Tel. 941250, 
Kathrin Fuchs, Tel. 961913.

Seniorenkreis
Am Mittwoch, 19. April um 14.00 Uhr im Jugend- und Gemein-
dehaus Sulzkirchen. Franz Pröbster (Forchheim) – ein Künstler 
stellt sich vor. Ansprechpartnerin: Irene Steinbauer, Tel. 2798, 
Angela Rehm, Tel. 1263.

Flötengruppe
Jeden 3. Mittwoch im Monat; Informationen bei Elfriede Ehemann, 
Sulzkirchen (Tel. 1419)

Ökumenischer Tanzkreis
Jeden 2. + 4. Mittwoch im Monat. 20 Uhr im JuGHaus Sulzkirchen. 
Ansprechpartner: Elfriede u. Werner Ehemann Tel. 1419

Gebetskreis, Ökumenische Hauskreise
Informationen bei Helga Pohl, Sulzkirchen (Tel. 964911) oder 
Elfriede Ehemann, Sulzkirchen (Tel. 1419)

Evang. Jugend- und Gemeindebücherei 
im 1. Stock des Jugend- und Gemeindehauses, Tel. der Bücherei 
946 05 52. Ausleihzeiten: Donnerstag: von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Sonntag: von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Kath. Pfarramt Möning
92342 Freystadt-Möning, Pfarrstr. 1,
Tel. 09179 / 90 705, Fax 09179 / 90 706 
www.pfarrei-moening.de, e-mail: moening@bistum-eichstaett.de

Die Gottesdienstordnung finden Sie im aktuellen Pfarrbrief 
oder auf der Internetseite der Pfarrei.

Bürozeiten der Sekretärin:
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr.

Pfarrfamiliennachmittag
Der gemeinsame Pfarrfamiliennachmittag für Möning, Schwarz-
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 Grabmale
 Grabschmuck (Bronze, Alu)

 Treppenanlagen
 Bodenbeläge
in allen Gesteinsarten

Juwelier       BöhmJuwelier       BöhmJuwelier       BöhmJuwelier       Böhm

Berchinger Straße 13 · 92342 Freystadt · Tel. 09179/5016

Wir kaufen

Ihr Altgold/
Zahngold
und Silber!

Fliesen / Bodenbeläge

92342 Freystadt 
Allersbergerstr. 14 
Tel. 09179/5445
Fax 09179/2149
E-Mail: FliesenGraf@gmx.de

       Meisterbetrieb
      400 m² Ausstellung
     Fliesen / Naturstein
    Parkett / Laminat
   Teppich / CV-Beläge
  Fachgerechte Verlegung
 Design Vinylböden

ach und Pavelsbach ist heuer in Pavelsbach. Beginn ist um 
14.00 Uhr mit einem gemeinsamen Kreuzweg in der St. Leon-
hardkirche in Pavelsbach, um 14.30 Uhr sind alle herzlich ins 
Gasthaus Schrödl eingeladen. Auf dem Programm: u.a. Jahres-
rückblick in Bildern, pastoraler Raum, gemütliches Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen.

Kleinkindergottesdienst
Das Gottesdienstteam hat für Mittwoch, 05. April wieder einen 
Kleinkindergottesdienst vorbereitet. Das Thema lautet diesmal: 
„Von der Raupe zum Schmetterling“. Beginn ist um 17.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Möning. Alle Familien mit kleinen Kindern sind 
hierzu herzlich eingeladen.

Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich am Mittwoch, 05.04.17 um 14.00 Uhr 
im Pfarrheim Möning. Frau Stein wird Bilder von Veranstaltungen 
und Ausflügen des Frauenkreises zeigen. Danach gemütliches 
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Bußandacht, Osterbeichte
Gelegenheit zur Buße und Umkehr, Vergebung und Versöhnung 
wird den Gläubigen in der Bußandacht am Freitag, 07. April um 
19.00 Uhr in der Pfarrkirche in Möning, und bei der Beichtgele-
genheit am Samstag, 08. April von 17.30 – 18.50 Uhr (Pfr. Fied-
ler) angeboten. Die Schüler können am Samstag, 08. April ab 
16.30 Uhr bei Pfr. Hanke beichten. Es können mit Pfr. Hanke 
auch Termine für Beichtgespräche vereinbart werden.

Palmsonntag
Am Palmsonntag, 09.04.17 sammelt sich die Pfarrgemeinde 
wieder um 9.30 Uhr am Kriegerdenkmal. Besonders die Kinder 
sind mit ihren Palmbuschen und –stecken herzlich eingeladen. 
In Prozession ziehen dann die Gläubigen mit Palmzweigen in die 
Kirche ein, wo anschließend der Festgottesdienst gefeiert wird.

Dekanatsfirmlingsgottesdienst
Am Montag, 10.04.17 sind alle Firmlinge, Paten und Eltern zum 
Firmlingsgottesdienst des Dekanates um 19.00 Uhr in die Klo-
sterkirche St. Josef in Neumarkt eingeladen.

Gottesdienste in der Karwoche und Ostern
Folgende Gottesdienste finden in der Pfarrkirche Möning statt:
am Gründonnerstag, 13. April um 20.00 Uhr:
Abendmahlfeier, anschließend Anbetungen
am Karfreitag, 14. April um 15.00 Uhr: Karfreitagsliturgie
am Karsamstag, 15. April um 20.30 Uhr:
Osternachtfeier mit Speisenweihe
am Ostersonntag, 16. April um 9.45 Uhr:
Festgottesdienst zur Auferstehung des Herrn, Speisenweihe
am Ostermontag, 17. April um 8.30 Uhr: hl. Messe

Vereine

TSV 1906 Freystadt e. V.
Aktuelle Termine siehe auch Homepage www.tsv.freystadt.de 
An- und Abmeldungen für den TSV Freystadt nimmt der 1. Vor-
sitzende Herr Klaus Krust, Tel. 09179 / 94 16 80, entgegen.
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Abteilung Badminton

Badmintonschnuppertraining 
Im Mittelpunkt steht der Spaß an der Bewegung, das bedeutet: 
Laufen, Springen und dabei den Federball über das Netz spielen. 
Der Einstieg ist relativ einfach, schon nach wenigen Übungen 
kommt ein kleines Match zustande. Badminton fördert Ausdauer, 
Beweglichkeit und Koordination. Badminton verbessert die Kon-
zentrations- und Reaktionsfähigkeit. Einfache Sportkleidung ge-
nügt, Schläger werden für die ersten Stunden gestellt.

Training für Erwachsene:
Für den Einstieg im Erwachsenenbereich (ab 16 Jahre) empfeh-
len wir als Trainingstag entweder Dienstag, 20.00 h – 21.45 h 
oder Donnerstag 20.00 h – 21.45 h. 

Schülertraining:
Das Anfängertraining für Jungen und Mädchen ab der 1. Klas-
se findet am Freitag von 17.00 h – 19.00 h statt. Bitte vorab tel. 
Kontakt aufnehmen, da in den Schülertrainingsgruppen nur noch 
wenig Plätze zur Verfügung stehen.
Anmeldungen und weitere Infos: Ute Pistorius, Tel. 09179 5117 

Abteilung Fußball
Fussball  –  Ferien  –  FUN - Komm in die BALLAKADEMIE!
3-Tage Fußballcamp beim TSV 1906 Freystadt.
Wann: Von Donnerstag 08. bis Samstag 10. Juni 2017
Wo: Am Sportgelände des TSV 1906 Freystadt
Preis: siehe Homepage!
Im Preis enthalten sind:
-  Ausrüstungspaket für echte Torjäger mit Trikot, Hose, Stutzen, 
Trinkflasche, Turnbeutel und Fußball

-  Ausgearbeitetes Trainingsprogramm auf Basis aktueller sportwis-
senschaftlicher und pädagogischer Erkenntnisse und Prinzipien

- Qualifizierte und erfahrene Trainer
- Ganztägige Betreuung von 10:00 bis 16:00 Uhr
- Verpflegung und Programm (Rätsel, Spiele, etc.)
- Tolle Gewinne
- Leckere Fitnessgetränke
Ziel des Fußballcamps ist es, neben der spielerischen Vermitt-
lung von grundlegenden Fußballtechniken auch die soziale 
Kompetenz der Kinder im Umgang mit Gleichaltrigen zu fördern.
Anmeldung: direkt auf unserer Homepage unter
www.ballakademie.de.
Kontakt für Rückfragen: Bastian Leikam (Mobil 0151/11647821)
Wir freuen uns auf Euch!

Der Frühling kommt!
Schöne Filzblumen, Osterartikel, bunte Kerzen, Tassen, Kunst-
handwerk, Taschen und religiöse Artikel und vieles mehr gibt es 
bei uns zu kaufen, ob als Geschenk oder für sich selbst. Kom-
men Sie und entdecken Sie Neues in unserem Laden, über Ihren 
Besuch würden wir uns freuen. Ihr EWL-Team

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 15.30 -17.00 Uhr; 
Donnerstag und Samstag von 10.00 – 12.00 Uhr
Bananen: 12 .- 15.04.2017
Am Ostermarkt, 09.04.2017, haben wir unseren Laden von 
13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

IG Bauen Agrar Umwelt
– Ortsverband Freystadt/Berching
Einladung zur Muttertagsfahrt am Samstag, den 13. Mai 2017 
Abfahrt:  7.00 Uhr Freystadt – Bushaltestelle Am Mühlbach
 7.10 Uhr Erasbach – Sportheim
 7.20 Uhr Pollanten – Feuerwehrhaus
 7.30 Uhr Berching – Parkplatz Helios-Klinik
Nähere Infos und Anmeldung bis spätestens 06. Mai bei Veroni-
ka Franz, Tel. 09179 / 2892.
Rentnerinnen bitte den Rentenausweis nicht vergessen!

Kinder FREYzeit e.V.
Freystadt, helau – so war es am Faschingsdienstag 
laut und fröhlich in der Mehrzweckhalle zu hören. Wie in den letz-
ten beiden Jahren auch kamen wieder erfreulich viele Besucher 
zu unserem Kinderfasching in die Mehrzweckhalle. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die zum Gelingen der 
Feier beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Stadt Freystadt und an den Bürgermeister, Herrn Alexander Dorr, 
für die Bereitstellung der Halle sowie an die Hip-Hop- Mädels 
Rohr und die Garde „FG Zwiebelonia Beilngries“ für ihre Bereit-
schaft wieder aufzutreten. Vielen Dank auch an die „Freystädter 
Bärentreiber“ und die Raiffeisenbank Freystadt für ihre finanzielle 
Unterstützung sowie an die Sparkasse Freystadt und an alle an-
deren Sponsoren für die Sachspenden. Bedanken möchten wir 
uns insbesondere bei allen, die uns bei der Planung und Durch-
führung dieses Festes tatkräftig unterstützt haben, z.B. durch Ku-
chenspenden, Mithilfe in Küche und Verkauf etc. Vielen Dank!

Stadtkapelle Freystadt
Kleider- und Schuhsammlung Samstag, 8. April 2017
In Freystadt und allen Ortsteilen der Großgemeinde. Gesammelt 
wird ab 8:00 Uhr bei jeder Witterung.
Bitte verpacken Sie die Ware in die ausgegebenen Sammel-
beutel oder andere stabile Plastiktüten. Weitere Sammelbeutel 
erhalten Sie kostenlos bei der Stadt Freystadt und der Raiffei-
senbank Freystadt. Neben unseren Straßensammlungen bieten 
wir Ihnen auch ganzjährig die Möglichkeit, Ihre Kleiderspenden 
in unsere orangefarbenen Kleidercontainer zu geben.

Wanderverein Freystadt und Umgebung
Der Wanderverein beteiligt sich an folgende Wanderungen:
01./02.04. Lahm i. Itzgrund
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08./09.04. Grub am Forst
08./09.04. Zirndorf
15./16.04. Kösching
22./23.04. Stegaurach
22./23.04. Thalmassing
29./30.04. Hohenfels
Wir würden uns über zahlreiche Beteiligung sehr freuen. Auch 
Nichtmitglieder sind eingeladen. Anmeldungen bei Adolf Jungwirth: 
Tel. 09179/9616 182; Gottfried Angerer: Tel. 09179/6052; Stefan 
Lerzer: Tel. 09179/5611.

DJK Sportheim Burggriesbach
Kabarett bei der DJK Burggriesbach
Anlässlich des jährlich stattfindenden DJK Jugendtages tritt am 
13.08.2017 um 20:00 die Couplet AG auf. Kartenpreis im Vor-
verkauf 18€ an der Abendkasse 21€.
Vorverkaufsstellen sind: Schmidt Bernhard LVM Versicherungen 
Berching Schlesierstraße 6, 92334 Berching; am 26.03.2017 beim 
Fastenessen im Pfarrheim Burggriesbach von 10:00 – 14:00; bei 
Schock Michael, 01601595772. Weiterer Vorverkaufsstellen im  
Internet unter www.djk-burggriesbach.de

SRK Burggriesbach und Umgebung e.V.
Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft lädt alle seine Mitglie-
der zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 02. April 2017, 
ins Feuerwehrhaus Burggriesbach ein. Vorher um 8:30 Uhr Got-
tesdienst für die verstorbenen Mitglieder der SRK (Zech Josef, 
Kölbl Richard, Billner Johann ). Bitte alle in Uniform teilnehmen. 
Beginn: 9.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorstands
4. Bericht des Reservistensprechers
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Neuwahlen
8. Preisverleihung vom Pistolencup
9. Ehrungen
10. Terminvorschau
11. Anträge, Wünsche und Verschiedenes
Wir bitten um rege Teilnahme.
Die Vorstandschaft

Jagdgenossenschaft Forchheim
Am Freitag, den 07. April 2017, findet im Gasthaus Walk um 
20:00 Uhr die nichtöffentliche Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Forchheim statt. Die Einladung ergeht an 
alle Eigentümer der bejagbaren Grundstücksflächen im Gemein-
schaftsjagdrevier Forchheim.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2.  Protokoll der letzten JHV
3.  Bericht des Jagdvorstehers 
4.  Kassenbericht und Entlastung
5.  Verwendung des Jagdschillings
6.  Satzungsänderung
7.  Anträge und Sonstiges
Der Jagdvorstand
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Landesbund für Vogelschutz
– Ortsgruppe Freystadt/Möning
Am Sonntag, den 02.04.2017, findet eine Tagesfahrt zum Alt-
mühlsee statt. Wir besuchen das Wiesmet (Brachvögel) und die 
Vogelinsel. Einkehr in Muhr am See geplant.
Treffpunkt: Rathaus Freystadt – Uhrzeit: 07.30 Uhr
Am Karfreitag, den 14.04.2017, Wasservogelbeobachtung 
am Kauerlacher Weiher
Treffpunkt: Rathaus Freystadt – Uhrzeit: 08.00 Uhr
Zu beiden Veranstaltungen ergeht herzliche Einladung.
Josef Brandl, 1. Vorstand

FC Möning - Abteilung Tennis 
Hiermit laden wir alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung 
am Samstag, den 06.05.2017, um 19.30 Uhr ins Sportheim ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung durch die Abteilungsleitung
2. Bericht des Platzwartes
3. Bericht des Kassiers
4. Bericht der Abteilungsleitung
5. Neuwahlen
6. Sonstiges

SRK Möning / Schwarzach
Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft lädt hiermit zur 
ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 07. April 
2017, um 20.00 Uhr ins Gasthaus Ascher in Möning ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Schriftführers
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Kasse
8. Wünsche und Anträge
Die Vorstandschaft bittet die Mitglieder um rege Teilnahme.  
Vorsitzender Christian Klein

Schafkopfrennen in Mörsdorf
Im Sportheim des TSV Mörsdorf findet am Samstag, 08.04.2017, 
ein Schafkopfrennen statt. Beginn ist 19:30 Uhr. Es wird ein kur-
zer Schafkopf gespielt. Die Startgebühr beträgt 10 Euro.
Der TSV Mörsdorf lädt alle Kartler und Interessierte recht herz-
lich ein und freut sich auf euer Kommen!

TSV Mörsdorf 
Die jährliche Hauptversammlung findet am Freitag, 07. April 
2017, im Sportheim statt. Hierzu ergeht an alle Mitglieder herz-
liche Einladung. Beginn: 19:30 Uhr

Tagesordnung:
1.    Begrüßung
2.    Totengedenken
3.    Protokoll der JHV 2016
4.    Bericht des 1. Vorsitzenden
5.    Berichte der Abteilungsleiter
6.    Bericht des Kassiers

7.    Bericht der Revisoren
8.    Entlastung des Vorstands
9.    Ehrungen
10.  Anträge, Sonstiges
Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreichen Besuch.
Bruno Meixner

OGV Sulzkirchen
Die Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, 05. April 2017, 
um 19.30 Uhr im Gasthaus Enzenhöfer statt. Als Referent kommt 
Franz Kraus, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vortrag Franz Kraus „Nachhaltige Gärten für die Zukunft“-     
     Vielfältige Gartengestaltung als Herausforderung (Permakultur)
3. Ehrungen
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bericht des Vorstandes
7. Wünsche und Anträge
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Gartenfreunde.
Die Vorstandschaft

SV Sulzkirchen – Abteilung Tennis
Unser Tennisplatz soll wieder für den Spielbetrieb hergestellt 
werden.Termine: Freitag, den 07.04.2017 ab 17.30 Uhr
und Samstag, den 08.04.2017 ab 09.00 Uhr.
Es wäre schön, wenn sich einige Helfer einfinden könnten. Vielen 
Dank!
Abteilungsleitung Tennis 

Jagdgenossenschaft Thannhausen/Ohausen
Die Jagdgenossenschaft lädt alle Eigentümer der Grundstücks-
flächen, die zum Gemeinschaftsjagdrevier Thannhausen/Ohau-
sen gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden kann, 
herzlich zur Jahreshauptversammlung am Dienstag, 23. Mai 
2017, um 20.00 Uhr ins Gasthaus Gerner in Thannhausen ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes 
2. Protokoll der letzten Jahresversammlung
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
5. Verwendung des Jagdschillings
6. Wünsche und Anträge
Im Anschluss an die Versammlung gibt es ein Essen.
An alle Jagdgenossen aus Thannhausen und Ohausen ergeht 
hierzu herzliche Einladung.
Die Vorstandschaft

Benefizkonzert für die Bolivienhilfe am Oster-
montag, 17.04.2017, 18.30 Uhr
Der Musikverein Mühlhausen-Sulzbürg e.V. lädt zum Benefiz-
Osterkonzert in die Europahalle in Berching ein.
Dirigent und musikalischer Leiter Sven Weichhahn hat einen 
bunten Strauß anspruchsvoller und schwungvoller Orchester-
stücke zusammengestellt und wird mit seinen Musikern für einen 
kurzweiligen Konzertabend sorgen.
Der Eintritt ist wie immer frei, jedoch werden Spenden erbeten, 
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   Anmietung ab sofort möglich!
Besichtigungen nach Terminabsprache.

Berchinger Straße 17, 92342 Freystadt

(09179) 94 44-71    muv@bau-schick.de70

Eigentumswohnungen in der Wohnanlage Sandstr.11 in Allersberg
Für Eigennutzer und Kapitalanleger

Schick Hausbau GmbH
Am Mühlbach 11, 92342 Freystadt
Tel. 09179/9444-71 Mob.0179/9177905

Rohbau bereits erstellt 
Beratung und Verkauf durch:
Email: info@bau-schick.de

Eigentumswohnungen in der Wohnanlage Sandstr.11 in Allersberg
Für Eigennutzer und Kapitalanleger

Schick Hausbau GmbH
Am Mühlbach 11, 92342 Freystadt
Tel. 09179/9444-71 Mob.0179/9177905

Rohbau bereits erstellt 
Beratung und Verkauf durch:
Email: info@bau-schick.de
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Frühlingserwachen in der Fahrschule Karg u. Strobl
in Freystadt, Marktplatz 48
Tel. 0171 6254439

Der Frühling kommt und jetzt geht es wieder richtig los!

Frühlingsangebot für die Klasse B :              
Grundbetrag:     139 €                                              
Fahrstunden: 32 €                                              
Überlandfahrt: 42 €                                                         
Autobahnfahrt: 42 €                                              
Nachtfahrt:     42 €                                               
Vorstellung theo. Prüfung:  22,50 €                         
Vorstellung prakt. Prüfung: 99,00 €                         

Frühlingsangebot für die Kasse A2 u.A: 
Grundbetrag:     139 €
Fahrstunden: 35 €
Überlandfahrt: 45 €
Autobahnfahrt: 45 €
Nachtfahrt:  45 €
Vorstellung theo. Prüfung:  22,50 €
Vorstellung prakt. Prüfung: 99,00 €

Preise haben Gültigkeit bei Neuanmeldung bis 30.04.2017
Unterrichtszeiten: Montag u. Mittwoch von 19.00 - 20.30 Uhr
Anmeldung telefonisch oder jeweils vor dem Unterricht.

die der Bolivienhilfe und der Nachwuchsarbeit des Sulztalorche-
sters zu Gute kommen. 
Mit leckeren, internationalen Spezialitäten ist auch wieder be-
stens für das leibliche Wohl gesorgt. ww.musikverein-sulztal.de

Jehovas Zeugen - Freystadt
laden zu ihren Zusammenkünften in Freystadt, An der Bahn 7 ein:

Sonntag, den 02. April 2017 6.30 Uhr 
Hinweis auf Radiosendung - Bayerischer Rundfunk (Bayern 2, 
„Positionen“). Hören Sie eine Sendung von Jehovas Zeugen 
Deutschland. Thema: Das „Abendmahl des Herrn“ feiern

Sonntag, den 02. April 2017 9.30 Uhr 
Vortragsthema: Mit Gott zu wandeln bringt Segen – jetzt und für 
immer. Anschließend Besprechung der Bibel anhand der Zeit-
schrift der WACHTTURM. Thema: „Diese Dinge vertraue treuen 
Menschen an“.

- Wir sind wieder da!! - voraussichtlich am Samstag, den 
08. April 2017 ab 9.00 Uhr
Informations – Stand Jehovas Zeugen, Marktplatz Freystadt.

Sonntag, den 09. April 2017 9.30 Uhr 
Vortragsthema: Mit Glauben und Mut in die Zukunft blicken. An-
schließend Besprechung der Bibel anhand der Zeitschrift der 
WACHTTURM. Thema: Jehovas Vorsatz wird verwirklicht werden!

Dienstag, den 11. April 2017 20.00 Uhr 
Abendmahlsfeier
Heute gedenken wir des Todes Jesu Christ, der sich zum 1.984 Mal 
jährt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Königreichssaal!

Sonntag, den 16. April 2017 9.30 Uhr 
Sondervortrag – dieser Vortrag wird zeitgleich weltweit in allen 
Versammlungen gehalten. Vortragsthema: Frieden fördern in ei-
ner Welt voller Wut. Anschließend Besprechung der Bibel an-
hand der Zeitschrift der WACHTTURM. Thema:Das Lösegeld: 
Ein „vollkommenes Geschenk“ vom Vater.

EINLADUNG
Schon vor über 2 000 Jahren sagte ein Prophet Gottes eine Zeit 
voraus, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben 
würden. Niemand wäre mehr krank, Familien würden sich ihr 
eigenes Haus bauen, ihr eigenes Land bewirtschaften und die 
Früchte ihrer Arbeit genießen (Jesaja 11:6-9; 35:5,6; 65:21-23). 
Jesu Wunder gaben einen kleinen Vorgeschmack davon, wie 
solche Prophezeiungen weltweit Realität werden. Sein Tod legte 
die Grundlage für eine Zukunft, in der es nichts mehr gibt, was 
einem Kummer bereitet. Der Tod Jesu war für die Erfüllung der 
Versprechen Gottes so wichtig, dass Jesus seinen Jünger gebot, 
seines Todes zu gedenken (Lukas 22:19,20).
Dieses Jahr fällt die Feier zum Gedenken an den Tod Jesu ge-
mäß dem biblischen Mondkalender auf Dienstag, den 11. April. 
Jehovas Zeugen laden Sie zu dieser Feier herzlich ein, vielleicht 
haben Sie Ihre persönliche Einladung erhalten oder im Briefka-
sten gefunden. Erfahren Sie, was Jesu Tod für Sie und Ihre Fa-
milie bewirken kann.

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr findet unsere Zusammen-
kunft „Unser Leben und Dienst als Christ“ ebenfalls in Freystadt 
statt – jedermann ist dazu herzlich willkommen. Nähere Aus-
künfte unter der privaten Telefonnummer 09179 / 1785 und unter 
www.jw.org

Privatanzeigen
Forellen frisch oder geräuchert am Karfreitag ab 9 Uhr bei 
Vorbestellung. Tel. 08469 / 353, Johann Schlenk, Segelaustr. 25, 
Burggriesbach

Tiefgaragenstellplatz Freystadt/Stadtmitte zu vermieten (Funk-
zugang). Tel. 0176 / 8471 4191

Suche Ackerland zu kaufen. Rückpacht möglich – Telefon: 
0151/58379456

Berufstätige, ruhige Familie mit 2 Kindern (13, 16) sucht Woh-
nung bzw. Haus in Freystadt. Tel. 09179/946853 ab 17.30 Uhr

Karpfen und Forellen frisch geschlachtet od. geräuchert am 
Fr. 07.04. um 18 Uhr und Karfreitag um 11 Uhr auf Bestellung. 
Tel. 0151/700 45937, Hofbeck/Meixner, Forchheim, Höfener 
Str.18 od. Mörsdorf, Hofweg 31.

Magnolienstrauch und Goldregen günstig abzugeben!  
Telefon: 09179/90757

Suche Garage, wenn möglich Umgebung von Freystadt.  
Telefon: 0176 / 433 05951 

2 Lauflernwagen von v-tech zu verkaufen; 1 x Winnie Puuh 7€ 
und 1 x mit Tierstimmen und Zahlen für 7€, Tel. 09179 / 9616 003 

Junge Familie sucht Haus zum Kauf mit kleinem Garten, in 
Freystadt und Umgebung. Tel. 0151 / 432 49 461 

Suche Wiesen zu pachten oder mähen. Tel. 09179 / 964200

Suche Gartenhilfe (Rasenmähen und Kleinarbeiten). 
Tel. 09179 / 9616 346 ab 17 Uhr.
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Herzlichen Dank allen,
die sich in den Stunden des Abschieds mit uns  
verbunden fühlten und auf vielfältige Weise  

ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten  
und meinem lieben Mann

Michael Meyer
* 07.01.1935      t 26.02.2017

die letzte Ehre erwiesen haben.

Besonders danken wir:
- Pater Amadeus, dem Männergesangverein und der Blaskapelle  
 Thannhausen für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier,
- dem Organisten und den Ministranten
- der Soldaten- und Kriegerkameradschaft, dem Schützenverein  
 Thannhausen, der FW Thannhausen sowie dem MGV Thann- 
 hausen für das Fahnengeleit und die ehrenvolle Anteilnahme
- allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten, die ihm  
 die letzte Ehre erwiesen haben.

Ganz besonders gilt unser Dank Fr. Dr. Schwarz-Aldorf, die uns Tag 
und Nacht zur Verfügung stand.

Thannhausen,           Rosa Meyer
im März 2017 im Namen aller Angehörigen

Wir suchen ab September einen 

Auszubildenden
Hörakustiker (m/w)

Vorraussetzung:
Schulabschluss min. Mittlere Reife.  

Wir freuen uns

von Ihnen zu hören!

senden sie ihre Bewerbung
z. Hd. Frau Gertrud Ölscher
Hörakustik Ölscher
Pettenkoferplatz 15
92334 Berching

Wir suchen ab sofort:

- Anlagenmechaniker/-in
- Kundendienstmonteur/-in

- Lehrlinge (zum 01.09.2017)

Wir bieten eine übertarifliche Bezahlung,
sowie Sonderleistungen.

Bewerbungen bitte an: Heizung-Sanitär Josef Fruth
Am Feuerwehrhaus 4 · 92342 Mörsdorf 

Tel.: 09179/9493-0 · fruth.heizungsbau@t-online.de

Suche Bürohilfe für Freystadt auf 450 € Basis.
Kenntnisse in Office erforderlich, sowie sicherer Umgang 

mit Computer sollte vorhanden sein.
Bewerbungen bitte unter: info@a-group.cc

A-Systembau GmbH, In der Trift 10, 92342 Freystadt

Abgabeschluss für Anzeigen ist am
Donnerstag, 06. April um 12 Uhr.
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Filiale Freystadt, Berchinger Straße 38g – www.metzgerei-woerlein.de – Tel.: 09179 / 9618136

Unser modernes Fleischerfachgeschäft 
bietet Ihnen Fleisch und Wurst 

in bester Qualität, 
sowie warme Gerichte und Brotzeiten. 

Menüpläne und Sonderangebote 
im Laden oder auch im Internet.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 7:30 – 18:00 Uhr  

Samstag 7:30 – 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Einkauf. 
Mehr über uns erfahren Sie 

auf unserer Homepage.

Alles aus
eigener

Schlachtung
und

Produktion
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WERBUNG      AUF     DEN PUNKT

Neumarkter Str. 152      92342 Freystadt/Rettelloh
www.ipunto.de      info@ipunto.de

Tel. 09179 / 964 79 80


